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Zusammenfassung 

Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland (im Folgenden Projekte ge-

nannt) spielen heute eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des CO2-Gesetzes. In der kommen-

den Umsetzungsperiode ab 2020 dürfte deren Bedeutung voraussichtlich noch zunehmen. Die 

verantwortliche Geschäftsstelle Kompensation hat sich daher zum Ziel gesetzt, eine Vereinfa-

chung der Projektentwicklung zu erreichen. 

Ein möglicher Weg dazu ist eine verstärkte Standardisierung des Wirkungsnachweises. Der 

Wirkungsnachweis ist meist sehr aufwändig, da für jedes Projekt zuverlässig quantifiziert wer-

den muss, wie hoch die Emissionsverminderungen sind. Für gewisse Projekttypen und ausge-

wählte Parameter gibt es daher bereits Standardisierungen.1 Dies sind pauschale Vorgaben, die 

es den Projektentwicklern auf möglichst einfache Art erlauben, die Wirkungsberechnung so zu 

gestalten, dass diese von der Geschäftsstelle akzeptiert wird. 

Der vorliegende Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im Analyseteil (Berichtsteil A) werden 

die bestehenden Erfahrungen mit Standardisierungen aufgearbeitet, sowie das weitere Poten-

zial für Standardisierungen systematisch untersucht. Im Praxisteil (Berichtsteil B) wird eine 

Standardmethodik konkret ausgearbeitet. 

 Im Rahmen der in der vorliegenden Studie durchgeführten systematischen Analyse auf 

Projektebene wurden die öffentlich zugänglichen Projektdokumente aller Sektoren bezüglich 

Eignung für einen standardisierten Wirkungsnachweis ausgewertet. Ergänzend wurde eine 

Reihe von Experten befragt und es wurden alternative Standardisierungsansätze geprüft.  

 

Ansatzpunkte, Nutzen und Hemmnisse der Standardisierung:  

Die Standardisierung kann auf unterschiedlichen Ebenen greifen: Sie kann alle Aspekte eines 

Projekts abdecken oder nur Teilaspekte, wie beispielsweise den Wirkungsnachweis oder die Zu-

sätzlichkeit.2 Auch können projekttypenübergreifende Vorgaben definiert werden (beispiels-

weise Standardwerte für Emissionsfaktoren, Wirkungsgrade oder Szenarien zur Verbreitung 

von CO2-freien Heizungssystemen). 

Die Erfahrungen zeigen, dass Standardisierung in der Regel die Transaktionskosten und Un-

sicherheiten für Projektentwickler senkt. Sie kann dazu beitragen, dass mehr Projekte entwi-

ckelt werden (Volumenausweitung3). Neben der komplexen Bestimmung der Wirkung sind 

                                                             
1 Es gibt derzeit (Stand Anfang 2017) vier Standardmethoden (landwirtschaftliche Biogasanlagen, Verkehrsverlagerung, Depo-
niegas und Wärmeverbünde), sowie diverse standardisierte Elemente wie z.B. Emissionsfaktoren, Zinssätze oder Energiepreise. 
2 Die Standardisierung der Zusätzlichkeit kann beispielsweise im Rahmen einer Positivliste umgesetzt werden. Siehe dazu den 
Bericht Econcept 2017, der parallel zu dem vorliegenden Bericht erarbeitet wurde. 
3 Im internationalen Kontext «Scaling-up» genannt. 
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aber zumeist noch andere Hemmnisse vorhanden, die einer Volumenausweitung entgegenwir-

ken. So gibt es viele Bereiche, die kein relevantes zusätzliches Vermeidungspotential aufwei-

sen, weil entweder die bereits umgesetzten Projekte das Potential weitestgehend ausschöpfen 

oder der Bereich von anderen Instrumenten des CO2-Gesetzes abgedeckt wird (z.B. Gebäu-

deprogramm, Emissionshandelssystem, Verminderungsverpflichtungen). Des Weiteren ist in 

diversen Bereichen der finanzielle Anreiz durch den Verkauf von Bescheinigungen nicht gross 

genug, um Projekte auszulösen (trotz den im internationalen Vergleich sehr hohen Erlösen in 

der Schweiz für CO2-Verminderungen). Schliesslich ist nicht jeder Bereich geeignet, dass ein 

aufwendiger Wirkungsnachweis durch eine einfache Standardmethode ersetzt werden kann 

(z.B. müssen die Projekte innerhalb eines Bereichs genügend homogen sein und ähnliche Tech-

nologien anwenden). 

 

Zentrale Erkenntnisse zum Potenzial für zusätzliche Standardisierung:  

▪ In der Einschätzung des Autorenteams und der befragten Experten bestehen heute nur we-

nige Bereiche, die sich grundsätzlich für eine weitergehende Standardisierung anbieten. Am 

ehesten kommen der Verkehrssektor und der effiziente Betrieb von Raumheizung und 

Warmwasserbereitstellung in Frage. Die vertiefte Untersuchung hat aber für den Verkehrs-

sektor kritische Hemmnisse aufgezeigt, weshalb das Potenzial für weitere Standardisierung 

als klein beurteilt wird. Für den effizienten Betrieb von Raumheizung und Warmwasserbe-

reitstellung wurde ein Ansatz identifiziert, der im Teil B dieses Berichts zu einer Standardme-

thode ausgearbeitet wurde.  

▪ Es ist kein zusätzliches Potenzial für Standardisierung über Branchenlösungen (d.h. mit Ablei-

tung der Wirkung anhand der Entwicklung der Gesamtemissionen einer Branche) erkennbar.  

Dies vor allem, weil die mit diesem Ansatz verbundenen Unsicherheiten sehr hoch sind.  

 

Empfehlungen:  

Um den Risiken und Herausforderungen bei der Entwicklung von Standardmethoden zu begeg-

nen sind folgende Empfehlungen des Autorenteams zu beachten: 

▪ Im Schweizer System der Kompensationsprojekte sind keine bisher nicht oder ungenügend 

erschlossenen Projektbereiche erkennbar, die unter Einbezug der möglichen Erlöse aus Be-

scheinigungen eine attraktive Wirtschaftlichkeit aufweisen. Dies begrenzt die Möglichkeiten 

für zusätzliche Standardisierung stark. Eine Standardisierung «auf Vorrat», d.h. ohne belast-

bare Belege für ausreichendes wirtschaftliches Potenzial, ist nicht sinnvoll. Die Erarbeitung 

einer Standardisierung ist mit erheblichem Aufwand für den Regulator verbunden und das 

Aufwand/Nutzen-Verhältnis muss mitberücksichtigt werden. 



 |7 

INFRAS | 13. Juli 2017 | Zusammenfassung 

▪ Das Portfolio registrierter Projekte ist historisch gewachsen. Projekte sind in unterschiedli-

chem Masse wissenschaftlich abgestützt und weisen weitere Unterschiede auf, z.B. im Grad 

der Konservativität. Dies kann zu Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Projekttypen 

führen. Das Autorenteam empfiehlt zu prüfen, ob durch den Regulator eine systematische 

top-down Methodenpflege der bisherigen Ansätze durchgeführt werden kann, welche z.B. 

für den Zeitraum ab 2020 effizient anzuwendende und konsistente Methoden bereitstellt. 

Damit könnten die Transaktionskosten über das Gesamtsystem gesenkt und die Gleichbe-

handlung aller Projektträger besser sichergestellt werden. 

▪ Falls in Zukunft aufgrund neuer Entwicklungen ein zusätzlicher Standardisierungsbedarf er-

kannt wird, sollten die Arbeiten zur Standardisierung zeitnah und in enger Absprache mit 

den branchenspezifischen Schlüsselakteuren umgesetzt werden. Eine Standardisierung ver-

liert an Nutzen, je später sie umgesetzt wird. Bei erkanntem Handlungsbedarf ist jeweils 

auch die Machbarkeit einer branchenweiten Lösung zu prüfen. 

▪ Damit die Standardisierung effizient und wirksam ist, sollte zukünftig Verbindlichkeit für die 

Anwendung der standardisierten Elemente geschaffen werden. Eine Wahlmöglichkeit für 

Projektentwickler zwischen projektspezifischem und standardisiertem Wirkungsnachweis 

erhöht das Risiko für die Überschätzung der Wirkung und unterläuft damit den Nutzen der 

Standardisierung, oder sie führt zu unnötig konservativen Standardfaktoren. 

▪ Eine weitergehende Standardisierung muss bei Bedarf wie bisher vom Regulator umgesetzt 

werden, da es für private Projektentwickler kaum einen Anreiz gibt, den Wirkungsnachweis 

für ihre Projekte dahingehend zu erweitern, dass dieser allgemein gültig und in allen Fällen 

einfach anwendbar ist. Nur der Regulator kann die Unabhängigkeit der entwickelten Stan-

dardisierungen sicherstellen und nur dieser hat die für eine pauschale Vereinfachung nöti-

gen Kompetenzen. 

 

Im separaten Teil B dieses Berichts wurde - aufbauend auf der Analyse im Berichtsteil A – eine 

Standardmethodik des Wirkungsnachweises für die effiziente Regelung von Heizung und 

Warmwasserbereitstellung in bestehenden Wohnbauten konkret umgesetzt. Der Ansatz über 

einfache Berechnungsformeln und Standardparameter erlaubt es zukünftig Projektentwicklern, 

die Wirkung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz in Wohngebäuden durch Einsatz 

von effizienten Reglern einfach und mit tiefen Transaktionskosten zu ermitteln. Zu prüfen 

bleibt, ob auch der Zusätzlichkeitsnachweis für diesen Projekttyp standardisiert werden kann, 

z.B. über eine Positivliste.   
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1. Ausgangslage und Ziel 

Projekte und Programme4 zur Emissionsverminderung im Inland (sogenannte Kompensations-

projekte) spielen eine wichtige Rolle in der Umsetzung des CO2-Gesetzes. In der kommenden 

Umsetzungsperiode ab 2020 wird deren Bedeutung je nach Ausgestaltung sogar noch zuneh-

men. Es ist zudem zu erwarten, dass die Preise für Bescheinigungen von Emissionsverminde-

rungen gegenüber dem jetzigen Niveau steigen werden (BAFU 2016). 

Die Anforderungen an die Robustheit der Quantifizierung von Emissionsverminderungen 

stellen hohe Anforderungen an die Projektentwickler und den Regulator. Schlüsselaspekte sind 

hierfür ein realistisches Referenzszenario und ein gut fundierter Wirkungsnachweis. Der Auf-

wand der Projektentwickler, das Referenzszenario und den Wirkungsnachweis für das jeweilige 

Projekt massgeschneidert auszuarbeiten, ist vom Projekttyp abhängig und kann erheblich sein. 

Dies gilt auch für die erforderliche Prüfung durch die Prüfstellen und den Regulator. Ausserdem 

besteht für den Gesuchsteller immer die Ungewissheit, ob die Lösung vom Regulator akzeptiert 

wird. 

Die Geschäftsstelle Kompensation5 hat sich zum Ziel gesetzt, für die Zukunft und insbeson-

dere für die Umsetzungsperiode nach 2020 eine substanzielle Vereinfachung der Projektent-

wicklung zu erreichen. Ein Weg dazu kann eine verstärkte Standardisierung von Referenzszena-

rio und Wirkungsnachweis sein.6 

Der vorliegende Bericht hat das Ziel, das Potenzial für Standardisierung beim Wirkungs-

nachweis von Projekten zu prüfen und die Umsetzung von Standardisierung voranzutreiben. 

Der Berichtsteil A gliedert sich in fünf Kapitel. Im nachfolgenden Kapitel 2 werden konzeptio-

nelle Aspekte der Standardisierung besprochen. Kapitel 3 fasst nationale und internationale Er-

fahrungen mit Standardisierungen zusammen. Kapitel 4 untersucht das Potenzial für die Stan-

dardisierung von Projekten zur Emissionsverminderung in der Schweiz auf Basis von bestehen-

den Erfahrungen, Literaturstudium und Interviews mit Akteuren im Kompensationsmarkt. Der 

erste Teil des Kapitels zeigt eine systematische Auslegeordnung des Potenzials und identifiziert 

diejenigen Sektoren, die sich für eine weitergehende Standardisierung besonders eignen. Im 

zweiten Teil werden darauf aufbauend potenziell vielversprechende Standardisierungsoptionen 

anhand von Eignungskriterien verglichen und bewertet. Das Kapitel 5 zieht ein Fazit und gibt 

Empfehlungen für weitergehende Arbeiten zum Thema Standardisierung. 

                                                             
4 Um den Lesefluss zu vereinfachen, verzichten wir nachfolgend darauf, Programme explizit zu erwähnen, ausser es ist für den 
Zusammenhang relevant, zwischen Projekten und Programmen zu unterscheiden. 
5 Die Geschäftsstelle Kompensation wird gemeinsam von BAFU und BFE betrieben und ist verantwortlich für den Vollzug der 
Bestimmungen über die Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland. 
6 Es gibt derzeit (Stand Anfang 2017) vier Standardmethoden (landwirtschaftliche Biogasanlagen, Verkehrsverlagerung, Depo-
niegas und Wärmeverbünde), sowie diverse standardisierte Elemente wie z.B. Emissionsfaktoren, Zinssätze oder Energiepreise. 
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In einem separaten Teilbericht (Teil B) sind die Arbeiten zur Entwicklung einer Standardmetho-

dik des Wirkungsnachweises für die effiziente Regelung von Heizung und Warmwasserbereit-

stellung in bestehenden Wohnbauten dokumentiert.  
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2. Konzeptionelle Überlegungen zur Standardisierung 

2.1. Wer ist zuständig für die Standardisierung? 
Standardisierte Ansätze haben eine positive Externalität. Diese entsteht, weil der Nutzen durch 

die Standardisierung allen interessierten Projektentwicklern zugutekommt, ohne dass sich 

diese an den z.T. erheblichen Entwicklungskosten für die Standardisierung beteiligen müssen. 

Wie bei einer positiven Externalität üblich, wird davon vom Markt zu wenig bereitgestellt. Pri-

vate Projektentwickler von Kompensationsprojekten wählen in ihren Projektanträgen diejenige 

Lösung, die für ihren Fall am besten passt. Sie wählen hingegen kaum einen aufwändigeren An-

satz nur deswegen, weil dieser standardisierbar wäre und daher weiteren Projektentwicklern 

zu Gute kommen würde.  

Im Rahmen der gesetzlichen Kompensationspflicht besteht grundsätzlich ein Anreiz bei 

Kompensationspflichtigen, die Kompensationsleistungen möglichst wirtschaftlich bereitzustel-

len.  

 

2.2. Was sind die zentralen Ansatzpunkte für Standardisierung? 
Überlegungen zur Standardisierung bei Projekten zur Emissionsverminderung fokussieren im 

Wesentlichen auf zwei methodische Elemente: dem Nachweis der Zusätzlichkeit und dem 

Nachweis der Emissionsverminderung (Wirkungsnachweis).  

 

Nachweis der Zusätzlichkeit: 

Zusätzlichkeit ist dann gegeben, wenn das Projekt ohne die Registrierung als Kompensations-

projekt nicht umgesetzt würde, beispielsweise, weil es nicht wirtschaftlich ist. Unter geeigne-

ten Voraussetzungen kann eine Standardisierung den Aufwand für den Nachweis der Zusätz-

lichkeit massiv verringern und / oder Unsicherheiten reduzieren. Dieser Aspekt wird nicht in 

der vorliegenden Studie, sondern im der Parallelstudie zu Positivlisten (Econcept 2017) behan-

delt. 

 

Nachweis der Wirkung: 

Der Wirkungsnachweis kann grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt wer-

den: 

▪ Erstens kann man die Wirkung als Differenz zwischen den jeweils separat bestimmten Refe-

renzemissionen und Projektemissionen ermitteln.7 Referenzemissionen sind diejenigen 

Emissionen, die in einem hypothetischen Referenzszenario emittiert worden wären, wenn 

                                                             
7 Zudem müssen Leakage-Effekt berücksichtigt werden. Das sind Emissionsverminderungen oder -erhöhungen, die ausserhalb 
der Systemgrenze des Projekts stattfinden, aber dennoch durch das Projekt verursacht werden. 
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das Projekt nicht umgesetzt worden wäre. Projektemissionen sind die nach der Umsetzung 

des Projekts tatsächlich stattfindenden Emissionen. Dieses Vorgehen wird gewählt, wenn die 

Projektemissionen weitgehend unabhängig von den Referenzemissionen sind. Beispiels-

weise bei einem Fernwärmeprojekt sind die Referenzemissionen die Emissionen aus den de-

zentralen Ölheizungen. Diese werden durch die Projektemissionen des Fernwärmeerzeugers 

ersetzt. 

▪ Zweitens können die Einsparungen im Projektfall relativ zur Referenzentwicklung berechnet 

werden. Dies macht dann Sinn, wenn die Referenz vom Projekt nicht vollständig ersetzt 

wird, sondern nur eine Verringerung der Emissionen relativ zur Referenz bewirkt. Die Wir-

kung ergibt sich dann aus den Referenzemissionen und einem Reduktionskoeffizienten. 

Kann beispielsweise in einer Messkampagne nachgewiesen werden, dass eine neuartige Hei-

zungssteuerung den Energiebedarf eines Gebäudes bei gleichbleibende Komfortniveau um 

mindestens X% reduziert, so kann mit diesen relativen «Standardeinsparwerten8» von X% 

auf einfache Art und Weise die Emissionsminderung berechnet werden. 

 

Auch beim Wirkungsnachweis geht es bei der Standardisierung darum, den Aufwand für den 

Nachweis der Zusätzlichkeit massiv zu verringern und / oder Unsicherheiten zu reduzieren. 

 

2.3. Welche Ebenen der Standardisierung bestehen? 
Eine Standardisierung kann inhaltlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden.  

 

Richtlinien für die Standardisierung:  

Eine Richtlinie für die Standardisierung beinhaltet eine Methodik zur Erstellung einer Standar-

disierung (siehe z.B. UNFCCC 2011). Eine solche Methodik ist insbesondere im internationalen 

Kontext relevant, weil dort die Standardisierung für sektorspezifische Referenzszenarien durch 

die Gesuchsteller erstellt werden müssen und nicht durch den Regulator. Zudem können Richt-

linien standardisierte Anforderungen an Datenquellen beinhalten, z.B. Vorgaben zu Anzahl und 

Qualität von Studien die erfüllt werden müssen, um daraus einen Wirkungskoeffizienten ablei-

ten zu können. In der Schweiz existiert eine Vollzugsmitteilung9, die für alle relevanten Aspekte 

Empfehlungen abgibt. Darin sind auch einige Aspekte geregelt, die den Charakter einer Stan-

dardisierung haben (z.B. die Methodik des Zusätzlichkeitsnachweises). Eine spezielle Richtlinie 

bezüglich des Vorgehens für eine Standardisierung existiert hingegen nicht.  

 

                                                             
8 Im internationalen Kontext als «deemed savings» bezeichnet (siehe auch Textbox 1 in Kapitel 3.1). 
9BAFU 2017. Die Vollzugsmittelung und deren Anhänge sind abrufbar unter www.bafu.admin.ch/uv-1315-d (abgerufen am 
15.3.2017). 

http://www.bafu.admin.ch/uv-1315-d
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Standardmethode: 

Eine Standardmethode beinhaltet Empfehlungen, wie Wirkung und/oder Zusätzlichkeit nachge-

wiesen werden können. Wird ein Projekt gemäss diesen Empfehlungen entwickelt, ist der Auf-

wand für den Gesuchsteller und die Prüfstelle geringer und ein positiver Entscheid der Ge-

schäftsstelle ist zu erwarten. Eine Standardmethode dient dazu, Transaktionskosten und Unsi-

cherheiten zu senken, Gleichbehandlung sicherzustellen und konservative Ansätze zu etablie-

ren. Derzeit stellt die Geschäftsstelle solche Methoden zur Verfügung für Projekte betreffend 

Verkehrsverlagerung (Anhang D der Vollzugmitteilung), Deponiegas (Anhang G), Wärmever-

bünde (Anhang F) und landwirtschaftliche Biogasanalgen (Anhang K). Diese Standardmethoden 

geben jeweils Empfehlungen zum Wirkungsnachweis. Der Nachweis der Zusätzlichkeit ist in al-

len Fällen bereits ausreichend durch die Vollzugsmitteilung geregelt. 

 

Standardisierte Referenzentwicklung:  

Die alleinige Standardisierung der Referenzentwicklung macht dann Sinn, wenn diese Referenz 

für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden kann. Einerseits ist dies gegeben, wenn 

verschiedene Projekttypen die gleiche Referenz aufweisen und die Projektemissionen techno-

logiespezifisch bestimmt werden müssen (z.B. empfiehlt Anhang F der Vollzugsmitteilung (Ver-

sion 3.1) eine Referenzentwicklung beim Ersatz von dezentralen betriebenen Heizungen durch 

Fernwärme. Das Projekt kann beispielsweise die Erstellung eines Holzheizkraftwerks mit Fern-

wärmenetz sein, die Nutzung von Abwärme eines Industriebetriebs oder einer Kehrichtver-

brennungsanlage). Andererseits gibt es Projekttypen, bei denen die Projektemissionen an die 

Referenzemissionen (z.B. die Emissionen aus der Jahresfahrleistung eines Fahrzeugs) gekoppelt 

sind und diese durch das Projekt in einem bestimmten Mass (z.B. 10 %) verändert werden. Die 

Treibstoffemissionen eines Auto-Pendlers können z.B. durch mehr Home-Office oder einen hö-

heren Reifendruck reduziert werden. Alle genannten Fälle haben gemeinsam, dass der Projekt-

entwickler die Projektemissionen bzw. die Reduktionswirkung projektspezifisch bestimmen 

muss, da nur das Referenzszenario standardisiert ist. 

 

Standardisierung von Parametern:  

Es gibt technische und finanzielle Parameter, die bei allen Projekten eines Projekttyps oder bei 

mehreren Projekttypen Anwendung finden. Dies häufig als Teil des Wirkungs- oder des Zusätz-

lichkeitsnachweises. Sind Projekttypen und die Bedingungen bezüglich dieses Parameters / der 

Parametrisierung genügend homogen, so können diese Parameter standardisiert werden, da-

mit sie nicht für jedes Projekt separat ermittelt bzw. nachgewiesen werden müssen (z.B. der 

Emissionsfaktor des Schweizer Strommix, die Verteilverluste einer Fernwärmeleitung oder der 
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Emissionsfaktor von Lastwagen). Zudem können z.B. Empfehlungen zur Verwendung von Para-

metern aus bedeutenden Quelldokumenten, z.B. des nationalen Treibhausgasinventars (NIR) 

gegeben werden.10 

 

2.4. Wie können standardisierte Parameter bestimmt werden? 
Bei den drei letztgenannten Ebenen der Standardisierung liegt eine zentrale Funktion darin, 

dass Parameter zur Verfügung gestellt werden, die dann vom Projektentwickler für die Berech-

nung der Wirkung genutzt werden können, bzw. genutzt werden müssen. Diese Parameter 

werden idealerweise auf Basis einer soliden Datenbasis erhoben. Ist eine solche quantitative 

Erhebung nicht möglich, stehen vier Varianten der Bestimmung zur Verfügung (siehe Tabelle 

1):  

Tabelle 1 Varianten der Bestimmung von standardisierten Parametern 

Art der Bestimmung Beispiel 

Berechnung mit einem 

physikalischen Modell 

First Order Decay Model zur Berechnung der Methanemissionen bei anorgani-

schen Abbauprozessen (z.B. in der Deponiegasmethodik (Mitteilung Anhang G)). 

Berechnung mit einem 

ökonomischen Modell 

Die Senkenleistung von verbautem Schweizer Holz (Projekt 0055) basiert auf ei-

nem ökonomischen Modell, das den Absatz des Schweizer Holz im Referenzfall 

modelliert 

Empirische Abschätzung Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

Semiquantitative Ab-

schätzung  

Studien oder Experteneinschätzung, gestützt durch Messungen 

Quantitative Erhebung  Studien oder eigener Messkampagne 

Tabelle INFRAS.  

Die Trennlinie zwischen diesen Varianten ist allerdings nicht immer scharf. Zur Bestimmung der 

Referenzemissionen bei Projekten der Komfort- und Prozesswärme werden im Anhang F (Ver-

sion 3.1) Wirkungsgrade, Nutzungsdauern von Heizkesseln sowie ein Energieträgermix angege-

ben. Diese basieren auf Studien, Abschätzungen von Experten und technischen Normen. Allge-

mein beruht die Auswertung von Messergebnissen oft auf statistischen Modellen und Modelle 

verwenden quasi immer geschätzte oder gemessene Inputs (sowie Annahmen, die zur der 

Wahl des Models geführt haben). 

 

                                                             
10Parameter im NIR werden zumeist so gewählt, dass die Treibhausgasemissionen überschätzt werden, da es gemäss der Logik 
des NIRs eher zu einer Überschätzung der nationalen Treibhausgasemissionen kommen sollte als zu einer Unterschätzung. Wird 
ein NIR-Koeffizient daher für die Berechnung der Referenzemissionen benutzt, führt dies potentiell zu einer Überschätzung der 
Wirkung des Projekts. 
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2.5. Risiken der Überschätzung der Wirkung durch verschiedene 
Ansätze  

Bei standardisierten Ansätzen zur Bestimmung von Referenzemissionen und Reduktionswir-

kung spricht man weniger von Mitnahmeeffekten (da diese in der eigentlichen Zusätzlichkeits-

prüfung überprüft werden) sondern vom Risiko, dass standardisierte Parameter die Wirkung 

für die Gruppe der untersuchten Vorhaben systematisch überschätzen. In der Literatur wird in 

diesem Zusammenhang auch von «overcrediting» gesprochen. Siehe dazu auch Anhang 1, Ab-

schnitt A3. 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Analyse zu typischen Risiken des Overcre-

diting für oben erwähnte Ansätze zur Bestimmung von standardisierten Parametern und skiz-

ziert Massnahmen zu dessen Vermeidung. 
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Tabelle 2 Bestimmung von standardisierten Parametern und Risiko für Überschätzung der Wirkung (Overcre-

diting) 

Art der Bestimmung Risiko für Overcrediting Massnahmen zur Vermeidung von 

Overcrediting 

Berechnung mit einem 

physikalischen Modell 

(z.B. First Order Decay Mo-

del) 

Reduktion von CO2 und CH4: mittel 

 

Zu CO2 und CH4 besteht in der Regel 

eine umfangreiche Literatur mit Doku-

mentation von Messungen. 

 

Zentral ist, dass die verwendeten Mess-

werte unter vergleichbaren Bedingun-

gen erhoben wurden (z.B. bzgl. Tempe-

ratur, organisches Material etc.) 

 Reduktion von N2O: hoch 

 

N2O-Emissionen aus natürlichen Pro-

zessen (ARA, Landwirtschaft) fussen in 

der Regel auf einer komplexen Abfolge 

von Reaktionen, welche ausseror-

dentlich stark von den lokalen Randbe-

dingungen abhängen (z.B. Konzentrati-

onen, Temperatur, Feuchtigkeit, etc.). 

Die Unsicherheiten sind sehr gross und 

die Übertragbarkeit von Messergeb-

nisse auf andere Orte sehr beschränkt. 

 

Hier spielt der Aspekt der Informations-

asymmetrie eine starke Rolle: Falls der 

Projektträger die Daten für die Standar-

disierung liefert, ist der Regulator kaum 

in der Lage, diese zu hinterfragen. 

Eine Lösung wäre, solche Parameter z.B. 

auf der Basis eines unabhängigen Exper-

tengremiums festzulegen. 

Kann die N2O-Menge vor der Zerstörung 

gemessen werden (z.B. Salpetersäure-

produktion, thermische Zerstörung von 

N2O aus ARAs), sind die Unsicherheiten 

gering. 

 

Berechnung mit einem 

ökonomischen Modell 

(z.B. ökonomisches Modell 

für Absatz Schweizer Holz)  

Hoch 

 

Die Unsicherheiten der ökonomischen 

Modellierung sind in der Regel sehr 

gross. Die Resultate hängen ausseror-

dentlich stark von den gemachten An-

nahmen ab, wie z.B. betrachteter Zeit-

raum, betrachtete Wirtschaftsgrössen, 

und der Unterscheidung zwischen Kor-

relation und Kausalität. Wenn der Ein-

fluss des Kompensationsprojekts auf 

die überwachten Grössen klein ist im 

Verhältnis zur Auswirkung von ande-

ren Markteinflüssen, können bedeu-

tende Unsicherheiten auftreten (sog. 

Signal to Noise-Problematik).  

 

Nur anerkanntermassen robuste Annah-

men und Ansätze verwenden. 

Eingrenzung der Anwendbarkeit des 

Wirkungsnachweises über ökonomische 

Modelle auf Bereiche mit klaren Markt-

signalen (starkem Projekteinfluss im 

Vergleich zum Referenzniveau).  

Empirische Abschätzung 

(z.B. Mikrozensus Mobilität 

und Verkehr) 

Mittel bis tief 

 

Von der öffentlichen Hand erhobene 

Daten (z.B. des Mikrozensus) sind in 

der Regel sehr verlässlich.  

 

Wichtig ist auch hier der Nachweis, dass 

die empirischen Daten für die Gruppe 

der untersuchten Vorhaben repräsenta-

tiv sind. 
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Art der Bestimmung Risiko für Overcrediting Massnahmen zur Vermeidung von 

Overcrediting 

Semiquantitative Abschät-

zung  

(z.B. Experteneinschätzun-

gen) 

Mittel bis hoch 

 

Für diesen Ansatz ist ein systemati-

scher Expertenprozess notwendig. 

Bei Expertenprozessen spielt der Regula-

tor eine wichtige Rolle, in dem er die 

Unabhängigkeit der Expertinnen und Ex-

perten und die Transparenz des Prozes-

ses und seiner Resultate sicherstellt. 

 

Quantitative Erhebung  

(z.B. Messkampagne) 

Mittel bis tief 

 

Eine quantitative Erhebung muss wis-

senschaftlichen Mindeststandards in 

Methodik, Durchführung und Doku-

mentation genügen. Umfassende 

Messkampagnen sind teuer, weshalb 

in der Praxis gewisse Erhebungen 

Mängel aufweisen.  

Quantitative Erhebungen sollten von un-

abhängigen Drittparteien durchgeführt 

werden, oder durch solche nachvollzo-

gen werden. Weitere wichtige Aspekte: 

▪ Messungen müssen für die Bedingun-

gen in der betrachteten Projektgruppe 

repräsentativ sein (z.B. in Temperatur, 

Randbedingungen, Materialien, etc.) 

Die operativen Parameter (z.B. einer 

ARA) müssen denjenigen in den Pro-

jekten entsprechen. Diese Bedingun-

gen müssen umfassend dokumentiert 

werden. 

▪ Die Analyse muss alle gemessenen 

Punkte einbeziehen und nicht nur die-

jenigen auswählen, welche das ge-

wünschte Resultat stützen. 

▪ Die Erhebungen sollen in bestehende 

Literatur eingebettet und plausibili-

siert werden. 

▪ Die Datenauswertung muss gewisse 

wissenschaftliche Mindestanforderun-

gen erfüllen. Idealerweise sind die 

Auswertungen einem Peer-Review-

Verfahren unterzogen worden. 

Tabelle INFRAS.  

Die Analyse in Tabelle 2 geht von verbindlich anzuwendenden Standardisierungen aus.11 Kön-

nen Projektträger frei zwischen dem standardisierten Wert und einem projektspezifischen 

Wert wählen («pick-and-choose») und ist ein projektspezifischer Wert glaubwürdig und mit 

vertretbarem Aufwand zu ermitteln, so erhöht sich das Risiko des Overcrediting im Rahmen der 

Standardisierung für alle obigen Ansätze: Die standardisierten Werte könnten dann systema-

tisch nur bei Projekten angewandt, welche eher unterdurchschnittliche Wirkung zeigen. Im un-

vorteilhaften Fall könnten weiterhin die projektspezifischen Werte verwendet werden. Damit 

entsteht ein systematischer Effekt mit der Grundtendenz, für die Gesamtheit der Projekte die 

Wirkung zu überschätzen. Will man dem entgegenwirken, um auch innerhalb der Teilmenge 

                                                             
11 Verbindlichkeit von Standardisierungen ist im schweizerischen System der Kompensationsprojekte aktuell noch nicht möglich, 
wird vom Regulator aber für die Weiterentwicklung angestrebt. 
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der Projekte mit Anwendung der Standardmethode ein konservatives Ergebnis sicher zu stel-

len, so müssten die standardisierten Werte noch konservativer festgelegt werden als es aus 

Sicht des Gesamtmarktes erforderlich ist. In der Praxis fehlen jedoch in der Regel ausreichende 

und belastbare Information zum Einbezug dieser Effekte, womit der Ansatz keine vergleichbare 

Alternative zur Verbindlichkeit der Standardisierung darstellt.   

 

2.6. Wann ist eine Standardisierung sinnvoll? 
Ob eine Standardisierung für Kompensationsprojekte sinnvoll ist, lässt sich anhand der folgen-

den fünf Kriterien abschätzen. 

 

Kriterium 1: Datenverfügbarkeit und -qualität 

▪ Verfügbare Daten müssen von neutraler Quelle stammen und von genügender Qualität und 

zeitlicher wie geographischer Abdeckung sein, um die fallspezifischen Anforderung an die 

Datenunsicherheit zu erfüllen.  

▪ Verfügbarkeit von repräsentativen Daten. 

 

Kriterium 2: Reduktion Unsicherheit Wirkungsnachweis12 

▪ Verfügbare Daten müssen mittels eines Modells und/oder Annahmen in geeigneter Form für 

einen robusten und mit geringen Unsicherheiten verbundenen Wirkungsnachweis verwen-

det werden können. 

▪ Standardisierte Projekte müssen homogen sein, so dass deren Wirkungsnachweis gleichbe-

handelt werden kann und durch die individuellen Unterschiede keine zusätzlichen Unsicher-

heiten entstehen. 

 

Kriterium 3: Weiteres Vermeidungspotenzial 

▪ Es muss ein relevantes Vermeidungspotenzial bestehen, das nicht schon durch bereits beste-

hende Projekte ausgeschöpft wird. 

▪ Das weitere Vermeidungspotenzial darf nicht in Bereichen / Sektoren liegen, die schon durch 

bestehende oder geplante klima- oder energiepolitische Instrumente abgedeckt werden (in 

solchen Bereichen treten ausserdem weniger Probleme mit der Abgrenzung der Wirkung 

zwischen verschiedenen Instrumenten auf). 

 
  

                                                             
12 Die Reduktion der Unsicherheit ist jeweils dann gering, wenn sie sich durch die Standardisierung nicht signifikant ändert, egal 
ob die Unsicherheit vorher klein oder gross war. 
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Kriterium 4: Finanzieller Anreiz durch Bescheinigungen13 

▪ Der Beitrag aus dem Verkauf der Bescheinigungen muss ausreichen, um die wirtschaftlichen 

und sonstigen Hemmnisse zu überwinden (z.B. mindestens 10% der für die Projektumset-

zung budgetierten Gesamtkosten bzw. Erhöhung des internen Zinsfusses um 2%). 

 

Kriterium 5: Verringerung der Transaktionskosten 

▪ Die Standardisierung sollte dazu führen, dass auf aufwendige Datenerhebung und Monito-

ring verzichtet werden kann. 

▪ Die Standardisierung sollte dazu führen, dass die Projektentwicklung und die Prüfung durch 

Prüfstellen und Geschäftsstelle schneller und somit günstiger durchgeführt werden kann. 

▪ Der Bereich muss für eine Standardisierung geeignet sein. Er sollte einen möglichst homoge-

nen Bereich abdecken (bezüglich Technologien, Nutzungsarten, Nutzungsverhältnisse, etc.). 

Heterogene Unterbereiche müssen sinnvoll und mit einfach prüfbaren Kriterien voneinander 

abgrenzbar sein. 

▪ Es sollte eine grosse Anzahl von Projekte zu erwarten sein. Wird das Verminderungspoten-

zial hingegen von wenigen oder nur einem Projekt abgedeckt, ist es vermutlich aufwändiger 

— und dauert länger — eine Standardisierung und anschliessend darauf basierend ein Pro-

jekt auszuarbeiten, als das Projekt direkt zu entwickeln; 

▪ Es sollten wenige andere ähnliche Projekte bestehen, deren Wirkungsnachweis übernom-

men werden kann. Gibt es hingegen bereits Präzedenzfälle und sind deren Wirkungsnach-

weise korrekt und mit geringem Aufwand für andere Projekte ähnlichen Charakters replizier-

bar, dann ist der Nutzen einer zusätzlichen Standardisierung gering.14  

 

2.7. Wie ist bei der Standardisierung vorzugehen? 
Wählt man den Bereich für eine Standardisierung aus, sollte deren Erarbeitung idealerweise 

folgende Schritte durchlaufen: 

 

1. Sammeln der verfügbaren Daten für den betroffenen Sektor (z.B. von den Branchenverbän-

den oder aus Publikationen; siehe dazu auch Kapitel 2.4). Falls sinnvoll, können internatio-

nale Daten übernommen werden. Falls Daten noch nicht verfügbar sind, müssen diese erho-

ben werden.  

                                                             
13 Der finanzielle Anreiz ist in manchen Fällen nicht beurteilbar, wenn entsprechende Informationen in den publizierten Doku-
menten fehlen und damit nicht öffentlich zugänglich sind und auch nicht abgeschätzt werden können. 
14 Denkbar wäre allenfalls, dass in einer solchen Situation die bestehenden Ansätze in einem separaten und offiziellen Doku-
ment der Geschäftsstelle systematisch erfasst und allenfalls vereinfacht und vereinheitlicht werden. 
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2. Erarbeiten eines Modelles resp. Überführen der gewonnenen Daten mittels eines geeigneten 

statistischen Verfahrens in Parameter, die für die Standardisierung verwendet werden kön-

nen. 

3. Definieren der Kriterien, mittels derer entschieden werden kann, welche Projekte die Stan-

dardisierung verwenden dürfen. Allenfalls muss mittels Kriterien auch noch zwischen ver-

schieden Kategorien innerhalb der Standardisierung unterschieden werden (z.B. Unterschied 

zwischen grossen und kleinen Anlagen oder zwischen neuen Anlagen und Nachrüstung von 

bestehenden Anlagen). 

4. Definieren, welche Grössen (beispielsweise der Mittelwert oder die 10% Perzentile der effizi-

entesten Anlagen) verwendet werden sollen. 

5. Erarbeiten von Kriterien, wie die Auswirkungen der Standardisierung überprüft werden kön-

nen, beispielsweise bezüglich Entwicklung der allgemeinen Qualität, Praktikabilität, Effektivi-

tät und Robustheit der von der Standardisierung erfassten Methoden. 
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3. Erfahrungen mit Standardisierung  

3.1. Erfahrungen 
Standardisierungen waren schon sehr früh Teil der Arbeiten zu den internationalen projektba-

sierten Instrumenten des Kyoto-Protokolls in Form von Joint Implementation (JI) und Clean De-

velopment Mechanism (CDM). Wichtige frühe Entwicklungen betrafen etwa die Ausarbeitung 

von standardisierten Referenzemissionen für erneuerbare Stromproduktion unter dem nieder-

ländischen CERUPT-Programm (siehe auch Lazarus 2000, Ellis 2001). Seit Anbeginn der projekt-

basierten Kyoto-Mechanismen werden die Vorteile der Standardisierung gezielt genutzt. In den 

heute im internationalen Umfeld bestehenden Bescheinigungssystemen sind inzwischen viele 

Parameter und Modellansätze standardisiert (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Übersicht über die methodische Einordnung von internationalen und nationalen Bescheini-

gungssystemen 

 

Legende der Bescheinigungsstandards: CH OP = Schweizer Kompensationsprojekte; AU CFI = Australia’s Carbon Farming Ini-

tiative; CA COP = California’s Compliance Offset Program; CAR = Climate Action Reserve; CCER = China CER; CDM = Clean 

Development Mechanism; GS = Gold Standard; JCM = Joint Crediting Mechanism; JI = Joint Implementation; Québec = Qué-

bec’s offset program; VCS = Verified Carbon Standard. 

Grafik INFRAS. Quelle: Übernommen von Figur 5 in Kollmuss und Füssler, 2015 
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Generell ist international ein Trend von bisheriger bottom-up Entwicklung der methodischen 

Ansätze durch die Projektträger hin zu vermehrter top-down Bereitstellung von Methodologien 

durch den Regulator zu sehen und es erfolgt eine Verschiebung hin zu standardisierten Ansät-

zen (Abbildung 1). 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der letzten 15 Jahre aus dem Ausland 

und der Schweiz zum Themenbereich Standardisierung aus Sicht der Autoren zusammenge-

fasst.15 Eine ausführliche Darstellung mit detaillierter Erörterung der Erfahrungen befindet sich 

im Anhang 1 dieses Berichts. 

 

Erkenntnis 1: Standardisierung bietet potenziell grosse Chancen 

Die internationale Erfahrung bestätigt insbesondere folgende möglichen Vorteile einer Stan-

dardisierung: 

▪ Die methodischen Ansätze werden vereinfacht und vereinheitlicht, dadurch reduzieren sich 

die Transaktionskosten für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten im Rahmen von Kom-

pensationsmechanismen. 

▪ Das Ausstellungsrisiko16 von Emissionsverminderungen reduziert sich für die Projekteigner, 

z.B. indem Unsicherheiten verringert werden, wenn Standardeinsparwerte (vgl. Textbox 1) 

zur Anwendung kommen. 

▪ Die Konsistenz zwischen Projekten eines Umsetzungsbereichs wird erhöht und die Gleichbe-

handlung wird verbessert, da einheitliche Vorgaben zur Anwendung kommen.  

▪ Standardansätze sind in der Regel gut untersucht und dokumentiert, was die Transparenz 

und Objektivität erhöht. 

▪ Standardisierung ist eine der Grundvoraussetzungen für eine massive Volumenausweitung 

(sog. «scaling-up») bei Kompensationsmechanismen, sie ist aber keine hinreichende Bedin-

gung, da in der Regel weitere Hemmnisse bestehen, z.B. auf finanzieller, technischer und or-

ganisatorischer Ebene.   

 

                                                             
15 Vgl. z.B. Ellis, J 2001; UNFCC 2011; Schneider et al., 2012; Füssler et al., 2014; Kollmuss und Füssler, 2015; Schneider et al., 
2017. 
16 Damit ist hier das Risiko gemeint, dass effektiv weniger Bescheinigungen ausgestellt werden, als vom Projektentwickler auf-
grund der Planung erwartet wurden. 
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Textbox 1: «Standardeinsparwert» oder «Deemed Savings» 

Der Begriff Standardeinsparwert bezeichnet ein Konzept, bei dem der Wirkungsnachweis auf «garantierte 

Werte» abstützt, die vorgängig aufgrund von Messungen oder Berechnungen (z.B. Modellierungen oder st atis-

tische Auswertungen) festgelegt wurden. Die Wirkung wird bei Standardeinsparwerten somit nicht individuell 

aus der realen Situation der Projektaktivität abgeleitet, sondern basierend auf der Grundlage von allgemein 

akzeptierten, gut abgestützten Annahmen und Erfahrungswerten anhand von Fixwerten ermittelt. Damit kann 

auf ein aufwendiges individuelles Monitoring pro Einzelvorhaben verzichtet werden, was die Transaktionskos-

ten der Projektumsetzung und die Risiken des Projekteigners hinsichtlich anrechenbare Wirkung stark redu-

ziert. 

So kann z.B. die Wirkung bei der Installation einer intelligenten Steuerung für bestehende Gebäudeheizungen 

unter Einbezug einer beschränkten Stichprobe mit einer Messkampagne ermittelt werden. Sofern die Stich-

probe geeignet gewählt ist, kann daraus abgeleitet werden, wie viel Einsparung die Nachrüstung der Heizungs-

steuerung prozentual zum Referenzverbrauch bringt. Ist die Aussage zum Einsparwert statistisch ausreichend 

robust, kann z.B. abgeleitet werden, dass in jedem Projekt eine Einsparung von mindestens 10% des Referenz-

verbrauchs erzielt wird. Dieser Fixwert kann als garantierte Wirkung im Sinne von «Standardeinsparwerten» 

im Wirkungsnachweis festgeschrieben werden.  

 

Erkenntnis 2: Bei der Standardisierung stellen sich in der Praxis diverse Herausforderungen  

Im Zusammenhang mit Standardisierung bestehen eine Reihe von Risiken und Herausforderun-

gen, welche die praktische Erschliessung der Vorteile und Chancen durch Standardisierung er-

schweren oder zum Teil sogar verhindern: 

▪ Der Nutzen der Standardisierung muss gegen die Kosten für deren Erstellung abgewogen 

werden. Oft ist Standardisierung mit bedeutendem finanziellem Aufwand für den Bereitstel-

ler der Standardisierung verbunden.  

▪ Eine angepasste «Flughöhe» der Standardisierung ist entscheidend, um maximalen Nutzen 

zu generieren und Unsicherheiten durch zu starke Vereinfachungen tief zu halten.   

 

Erkenntnis 3: Die institutionellen Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen  

Die Erfahrung aus den internationalen Aktivitäten legen nahe, dass die institutionellen Rah-

menbedingungen einen grossen Einfluss haben, ob eine Standardisierung erfolgreich ist. Dabei 

sind mehrere Aspekte von Bedeutung:    

▪ Projektträger haben wenig Anreiz, Standardisierungen selbst anzugehen und entwickeln des-

halb kaum standardisierte Ansätze. 

▪ Der Haupttreiber ist in der Regel der Regulator. Dieser muss aber eine starke Position inne-

haben und die Standardisierung auch durchzusetzen können und er muss gut informiert 

sein, damit die Ansätze robust sind. 

▪  Neutrale Expertise ist wichtig, aber nicht immer einfach zu finden. Oft liegt kritisches Wis-

sen bei Stakeholdern mit Eigeninteressen. 
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Erkenntnis 4: Datenverfügbarkeit und -qualität sind Schlüsselfaktoren 

Jede Standardisierung benötigt ausreichend Daten in geeigneter Qualität. Die internationale 

Erfahrung zeigt:  

▪ Datenverfügbarkeit und -qualität sind oft das «Nadelöhr» für die Standardisierung. Die Da-

tengrundlage ist zentral für die Qualität des Ergebnisses.    

▪ Unabhängige Daten fehlen vielfach. Oft sind Daten nur bei Stakeholdern mit Eigeninteressen 

zu erhalten. 

▪ Es besteht damit ein Risiko, dass die Informationsasymmetrie genutzt wird, um die Zertifi-

katsmenge im Rahmen der Standardisierung zu maximieren.  

▪ Der Aufwand für die Gewinnung, Aufbereitung und Auswertung der verfügbaren Daten kann 

sehr hoch sein, teilweise sind Daten kostenpflichtig.  

 

Erkenntnis 5: Daten haben eine «begrenzte Lebensdauer» 

▪ Daten sind dynamisch. Standardisierte Parameter und Referenzentwicklungen müssen regel-

mässig aufdatiert werden, um z.B. den aktuellen Stand der Technik, neue Regulierungen o-

der neue Marktanteilen zu berücksichtigen.  

▪ Standardisierung, die auf veralteten Daten beruht kann zu bedeutender Über- oder Unter-

schätzung der Verminderungswirkung führen.   

 

3.2. Lehren  
Aus Sicht der Autoren können aufgrund der in der internationalen Literatur vorliegenden und 

aus der persönlichen Arbeitspraxis der Berichtsautoren abgeleiteten Erfahrungen folgende Leh-

ren gezogen werden:  

▪ International besteht ein Trend hin zu standardisierten Ansätzen. Davon kann das Schweizer 

System der Kompensationsprojekte im Moment aber nur bedingt profitieren. Dies, weil die 

Bedeutung der einzelnen Sektoren im internationalen und schweizerischen Umfeld unter-

schiedlich ist.      

▪ Standardisierung gewinnt stark an Bedeutung, wenn das Volumen der Kompensationsleis-

tung massiv erhöht werden soll und hat das Potenzial die Transaktionskosten bei den Pro-

jektentwicklern und beim Regulator massiv zu senken.  

▪ Die Verbindlichkeit der Standardisierung hat eine hohe Priorität. Sofern dies nicht gegeben 

ist, kann eine Standardisierung dazu beitragen, dass die Verminderungswirkung systema-

tisch überschätzt wird, da Projektentwickler die für Sie vorteilhaftere Option wählen.  17  

                                                             
17 Die Mitteilung des BAFU hat beispielsweise lediglich den rechtlichen Status einer Empfehlung und die Projekteigner dürfen 
immer «vergleichbare», individuelle Ansätze umsetzen. Es bestehen Bestrebungen die gesetzliche Möglichkeit für Verbindlich-
keit zu schaffen.   
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▪ Der Aufwand für die Umsetzung der Standardisierung ist erheblich und es muss in jedem Ein-

zelfall eine sorgfältige Aufwand-Nutzen-Abschätzung erfolgen. 

Standardisierung kann die Volumenausweitung (das «Scaling-up») in Kompensationsmecha-

nismen unterstützen, ist aber nicht hinreichend, da meist weitere Hemmnisse vorhanden 

sind, die dominierend sein können. Eine «Standardisierung auf Vorrat» ist deshalb nicht ziel-

führend. 
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4. Analyse des Potenzials für weitergehende Standardisierung 
im Schweizer System 

4.1. Methodik 
Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen zur Identifikation der Bereiche, die sich am ehesten für 

eine Standardisierung im Schweizer System eignen. Neben Einschätzungen des Autorenteams 

sind auch Interviews mit Projektentwicklern und sonstigen involvierten Akteuren (siehe Tabelle 

3) in die Beurteilung eingeflossen. Die Interviews dienten dazu, Informationen gezielt zu vertie-

fen, sowie Bedürfnisse und Ideen der befragten Experten bezüglich Standardisierung im 

Schweizer System zu erheben.18 

Tabelle 3: Befragte Experten 

Name Firma 

Martin Jenk MyClimate 

Nikolaus Wohlgemuth First Climate 

Hannes Zimmermann / Oliver Zoller Southpole 

Mischa Classen Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation, KliK 

Jürg Grütter Grütter Consulting 

Reto Amiet Neosys 

Mireille Salathé Energieagentur der Wirtschaft, EnAW 

 

Die Analysearbeiten zum Standardisierungspotenzial wurden wie folgt gegliedert: 

▪ Durchführung einer systematischen Analyse, die alle heute bestehenden Themenbereiche 

mit aktiver Umsetzung von Kompensationsprojekten und -programmen abdeckt (Kapitel 4.2 

und Anhang 2).  

▪ Vertiefende Untersuchung der für eine weitergehende Standardisierung als besonders geeig-

net beurteilten Themenbereiche (Kapitel 4.3). 

▪ Analyse der weiteren Standardisierungsmöglichkeiten, die aus den Expertengesprächen oder 

aus Erfahrungen und Ideen des Autorenteams hervorgingen (Kapitel 4.4). 

 

4.2. Systematische Analyse bestehender Umsetzungsbereiche 
Die systematische Analyse umfasst wiederum zwei Teilschritte. Der erste Analyseschritt 1 bein-

haltet eine Grobanalyse zur Identifizierung von Bereichen ohne Standardisierungspotenzial 

(Ausschlussverfahren). Im Analyseschritt 2 erfolgt eine Vertiefung und Bewertung der potenzi-

ell für eine weitergehende Standardisierung geeigneten Themenbereiche. Ausgangspunkt für 

                                                             
18 Die Experten waren aber nicht an den nachfolgend dargestellten Analysen beteiligt. Die finalen Einschätzungen stammen aus-
schliesslich vom Autorenteam. 
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die thematische Gliederung der Themenbereiche bildete jeweils die vom BAFU verwendete 

Klassifizierung für Projekte und Programme. 19 

Eine umfassende Beschreibung des Vorgehens zur systematischen Analyse und die detail-

lierten Ergebnisse finden sich aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Berichts im 

Anhang 2 (A7-A8). Die nachfolgenden Abschnitte enthalten eine Zusammenfassung.  

 

Vorgehen:  

▪ Mit der Grobanalyse über Analyseschritt 1 (siehe Details im Anhang A7) werden alle Umset-

zungsbereiche gemäss der aktuellen BAFU-Klassifizierung untersucht. Durch Anwendung von 

Ausschlusskriterien werden diejenigen Bereiche identifiziert, die in der Einschätzung der Au-

toren und der befragten Experten kein Potenzial für eine Standardisierung haben. Die Wahl 

der Ausschlusskriterien leitet sich aus den allgemeinen Erläuterungen in den Kapiteln 2 und 

3 ab. Das Ergebnis der Grobanalyse ist eine Einteilung in Bereiche, die in einem nächsten 

Schritt vertieft auf ihr konkretes Standardisierungspotenzial untersucht werden, und Berei-

che, in denen klar erkennbar ist, dass kein Potenzial für eine Standardisierung besteht.   

▪ Die Detailanalyse im Analyseschritt 2 (siehe Anhang A8) vertieft die nach Schritt 1 verblei-

benden, potenziell für die weitergehende Standardisierung interessanten Bereiche anhand 

von sechs Eignungskriterien. Die Eignungskriterien entsprechen denjenigen aus Kapitel 2.6. 

Ergänzend werden pro Themenbereich weitere wichtige Punkte im Hinblick auf eine Stan-

dardisierung identifiziert.  

 

Ergebnisse der systematischen Analyse:  

Aufgrund der systematischen Analyse beurteilt das Autorenteam die zwei Themenbereiche 

«motorisierter Individualverkehr» und «effiziente Gebäude» als die einzigen Bereiche, für die 

grundsätzlich ein attraktives Potenzial für eine weitergehende Standardisierung erkennbar ist. 

Allerdings wird auch für diese Bereiche das Potential als nicht sehr hoch eingestuft, sondern 

lediglich als höher im Vergleich zu den anderen Bereichen (vgl. Anhang A8, Tabelle 8 mit der 

Beurteilung der Autoren zur Eignung für weitergehende Bearbeitung in der Spalte «Fazit»).  

Aufgrund der zweistufigen systematischen Analyse konnte kein Bereich herauskristallisiert 

werden, der eine herausragende Eignung für die konkrete Ausarbeitung einer Standarisierung 

im Rahmen des Teils B der vorliegenden Studie aufweist. Deshalb werden die als am interes-

santesten beurteilten Bereiche im nachfolgenden Kapitel 4.3 weiter vertieft.  

 

                                                             
19 vgl. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/kompensation-von-co2-emis-
sionen/liste-registrierte-kompensationsprojekte.html (Stand vom 3.1.2017). In zwei Fällen wurden von den Autoren weitere 
Bereiche definiert, um eine vollständige Abdeckung der Themenbereiche sicherzustellen. Manche Bereiche wurden zudem wei-
ter unterteilt, wenn das Themenspektrum innerhalb der BAFU-Klassifizierung für eine Beurteilung zu inhomogen war. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/kompensation-von-co2-emissionen/liste-registrierte-kompensationsprojekte.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/kompensation-von-co2-emissionen/liste-registrierte-kompensationsprojekte.html
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4.3. Vertiefende Analyse in potenziell interessanten Bereichen 
 

4.3.1. Motorisierter Individualverkehr  

Im Bereich motorisierter Individualverkehr (MIV)20 besteht prinzipiell ein grosses Potenzial im 

Erarbeiten von standardisierten Emissionsfaktoren und/oder Standardeinsparwerten für ausge-

wählte Massnahmentypen. Der Zusatznutzen liegt dabei in der systematischen Aufarbeitung 

und Dokumentation von Emissionsfaktoren auf einer für Kompensationsprojekte geeigneten 

Desaggregationsebene, sowie der Herleitung von einfach anwendbaren Standardeinsparwer-

ten. Das Mobitool21 enthält z.B. bereits Emissionsfaktoren pro Verkehrsträger und Wegdistanz-

klasse. Diese Daten könnten mit Blick auf Kompensationsprojekte für typische Massnahmenka-

tegorien zielgerichtet aggregiert werden. Beispiele von möglichen Massnahmen finden sich in 

Tabelle 4. Tabelle 5 zeigt vertiefend für einige dieser Massnahmen detaillierte Informationen. 

Tabelle 4: Beispiele für Projekte zur Reduktion des MIV: Änderung Modalsplit und Reduktion Fahrleistung 

Gesuch-

steller 

Projekte, die vom Öffentlichen Sek-

tor / Gemeinden / etc. angestossen 

werden könnten. 

Projekte, die von privaten 

Unternehmen angestossen 

werden könnten: Fokus Pen-

deln 

Projekte, die von privaten 

Gesuchstellern angestossen 

werden könnten. 

Mögliche 

Projekte 

▪ Gratisabgabe und Subventionierung 

von Abos ÖV 

▪ Velonutzung fördern: Veloverleih, 

Vergünstigung E-Bikes oder Klapp-

Velos (evtl. Leasing) 

▪ Gratis Velo Transport ÖV oder Velo-

ständer 

▪ Velorouten ausbauen. 

▪ Förderung Multimodalität (Verbin-

dung Zug und Velo / E-bike / Car-

sharing) 

▪ Mobilitätsmanagement Wohnareale 

(Genossenschaften zahlen Abos, 

stellen Carsharing-Parkplätze zur 

Verfügung, etc.). 

▪ Bereitstellen Infrastruktur 

für Velos (Abstellmöglich-

keit, Duschen, Stauraum, 

etc.) 

▪ E-Bikes oder Klapp-Velos 

▪ Ridesharing / Carpooling 

▪ ökologisch ausgerichtete 

Parkplatzbewirtschaftung. 

▪ Bonuszahlungen falls kein 

MIV-Pendeln 

▪ Casual "Bike" Friday 

▪ Home-Office / geteilte Ar-

beitsplätze (Beispiel SBB) 

▪ Städtischer Güterverkehr 

(Anlieferung Lastenbikes, 

Lieferdienste) 

▪ Umweltfreundliche Citylo-

gistik 

▪ Mobilitätsmanagement 

Events (gratis ÖV-Anreise; 

Beispiel EM 2008: Ticket 

war GA für 36 Stunden) 

▪ Verkehrsplanung Shop-

pingareale „über“ die An-

forderungen hinaus (Bei-

spiel: weniger Parkplätze 

als maximal Vorgeschrie-

ben, dadurch Umsatzein-

bussen; zusätzliche Bus-

haltestelle) 

▪ Mobilitätsbezogene Apps, 

Nutzung der Digitalisie-

rung 

Die aufgeführten Projekte dienen als Ideensammlung und sind nicht bezüglich ihres Potenzials gewichtet.  

Tabelle INFRAS 

                                                             
20 Die Themen 3 und 4 aus Tabelle 8 (Anhang A8) werden hier gemeinsam behandelt. 
21 https://www.mobitool.ch/  
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Tabelle 5: Detaillierung der vorgeschlagenen Standardisierung für Standardeinsparwerte bei Projekten zur 

Reduktion des MIV 

Projekttyp Elemente des Stan-

dardisierungspa-

kets 

Mehrwert Potenzial  

(qualitative Schät-

zung) 

Herausforderungen 

Umweltfreundliche 

Citylogistik  

(in städtischem Um-

feld) 

Standardemissions-

faktoren pro Ton-

nenkilometer für 

▪ Elektrolieferwa-

gen  

▪ Elektrolastwagen 

▪ Lastenfahrräder 

▪ Vorgegebener 

Emissionsfaktor 

für städtische Ge-

biete angepasst 

für diese Anwen-

dung, die so in 

HBEFA22 und 

mobitool nicht 

vorliegen 

▪ Gering ▪ Definition der re-

präsentativen Fahr-

situationen/ Ge-

schwindigkeiten/ 

Auslastungsfakto-

ren 

Langsamverkehr 

Veloverleih 

Referenzemission 

pro Veloausleihe 

▪ Sehr einfache Zahl ▪ Gering  ▪ Diversität realistisch 

und doch konserva-

tiv abzubilden 

▪ Additionalität 

Massnahmen bei 

Grossveranstaltung 

(> 1000 Personen) 

in der Schweiz  

 

Standardeinspar-

werte pro Ticket für 

verschiedene Mass-

nahmen: 

▪ Abgabe Gratis-

ÖV-Ticket 

▪ Parkplatzbewirt-

schaftung  

▪ Shuttlebus zur 

Bahn 

▪ Sehr einfache Zahl ▪ Gering ▪ Diversität realistisch 

und doch konserva-

tiv abzubilden 

 

Tabelle INFRAS. Quelle: Eigene Analysen 

Herausforderungen für Standardisierung im Bereich motorisierter Individualverkehr 

Für Massnahmen im Bereich MIV gibt es drei substantielle Hindernisse für eine erfolgreiche 

Projekteentwicklung: 

▪ Erstens sind diese Massnahmen — rein finanziell gesehen – zumeist nicht zusätzlich, da MIV 

quasi immer teurer ist als die Benutzung des öffentlichen Verkehrs oder als der Langsamver-

kehr. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Hemmnissen, die dazu führen, dass viele Leute den 

MIV bevorzugen (Zeitgewinn, Abneigung gegenüber Massentransport, ungenügende Ausrüs-

tung Velo, Gewohnheit, Statussymbol Auto, etc.). Der Erlös eines Projekts zur Emissionsver-

minderung ist gering (siehe Beispiel in Tabelle 4: ca. 140 CHF für einen Pendler pro Jahr), so-

                                                             
22 Handbuch für Emissionsfaktoren im Strassentransport, http://www.hbefa.net/e/index.html  

http://www.hbefa.net/e/index.html
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dass diese Hemmnisse durch den zusätzlichen finanziellen Anreiz aus Erlösen kaum über-

wunden werden können. Massnahmen im MIV-Bereich müssten also weitere Komponenten 

haben, die gesamthaft dazu führen, dass Verhaltensänderungen ausgelöst werden. Die er-

wähnten Aspekte betreffen jedoch die Zusätzlichkeit, die nicht Thema der vorliegenden Ar-

beit ist.  

▪ Zweitens ist der Wirkungsnachweis der meisten Projekte zur Änderung des Modalsplit und 

der Reduktion der Fahrleistung sehr unsicher. Dies liegt vor allem daran, dass dies Verhal-

tensänderungen sind und die Referenzemissionen aus dem MIV nur mit grosser Unsicherheit 

zu bestimmen ist. Beispielsweise müsste bei einem Projekt, das Home-Office in einem Un-

ternehmen fördert, bestimmt werden, wieviel Home-Office auch ohne das Projekt stattge-

funden hätte (Mitnahmeeffekt). Ausserdem müssten die Emissionen des Pendelwegs be-

stimmt werden (Emissionsfaktor Pendeln). Bei allen in Tabelle 5 aufgelisteten Massnahmen 

ist es in unserer Einschätzung schwierig, eine standardisierte Wirkung zu berechnen. Dies 

weil die Wirkung meist stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängt (z.B. kann der 

durchschnittliche Pendelweg pro Mitarbeiter eines Unternehmens, das ein Parkplatzma-

nagement mit dem Ziel einer Emissionsverminderung einführt, sehr unterschiedlich sein je 

nach Standort, Art und Tätigkeit des Unternehmens). Dem könnte mit statistischen Metho-

den entgegnet werden, so dass nur der Durchschnitt über verschiedene Vorhaben eines Pro-

gramms korrekt sein muss. Dies ist aber sehr aufwändig und in der Beurteilung der Berichts-

autoren kaum realisierbar.  

▪ Drittens hat der MIV zwar ein grosses Verminderungspotenzial. Wegen der Anforderung, 

dass Emissionsverminderungen resultat-basiert nachgewiesen werden müssen (d.h. die 

Quantifizierung erfolgt ex-post) und weil die Entscheide im Bereich MIV oft nicht finanziell 

getrieben sind, eignen sich Projekte zur Emissionsverminderung nur für wenige MIV-Mass-

nahmen.23 Diese haben aber für sich betrachtet ein eher kleines Potential (siehe Tabelle 4  

und Tabelle 5). 

 

Aus diesen drei Gründen sieht das Autorenteam keinen unmittelbaren Bedarf für Standardisie-

rung der Wirkung bei Massnahmen zum motorisierten Individualverkehr. 

 

                                                             
23 Gemäss Aussage eines Experten eigenen sich für den Verkehrssektor vor allem solche Massnahmen, bei denen Vorauszahlun-
gen und Vorabinvestitionen subventioniert werden. Bei solchen Massnahmen ist die Finanzierung somit nicht vom Resultat der 
Massnahme abhängig. Ausserdem eigenen sich bereichsübergreifende Massnahmen, wie z.B. ein städtisches Gesamtkonzept 
zur Reduktion von Verkehr in der Innenstadt. 

 



 30| 

INFRAS | 13. Juli 2017 | Analyse des Potenzials für weitergehende Standardisierung im Schweizer System  

4.3.2. Effiziente Gebäude 

Es sind bereits mehrere Programme im Bereich «effiziente Gebäude» registriert und es werden 

zurzeit weitere Programme entwickelt.24 Eine hohe Dynamik zeigt sich vor allem im Bereich von 

Massnahmen zur effizienteren Regelung und Automation der Haustechnik. Aus diesem Grund 

und auf Grundlage der positiven Ergebnisse der systematischen Analyse (Kapitel 4.2) sieht das 

Autorenteam ein Potenzial für eine weitergehende Standardisierung. Im Rahmen einer vertief-

ten Diskussion mit der Auftraggeberin wurde beschlossen, in diesem Bereich weitere Vertie-

fungsarbeiten vorzunehmen.  

Zu beachten sind dabei die Abgrenzungen zum bereits aktiven Programm zur Förderung 

der Gebäudeautomation (0029 Nationales Förderprogramm Gebäudeautomation (NFGA)): 

▪  Beim bestehenden Programm NFGA werden komplette Massnahmenpakete gefördert, die 

in ihrer Gesamtheit zu einer Steigerung der Gebäudeautomationsklasse gemäss der Norm 

EN 15232 führen. Der Fokus des NFGA liegt vor allem auf Nicht-Wohngebäuden.  

▪ In Abgrenzung dazu setzen wir den Fokus der zur weiteren Ausarbeitung vorgeschlagenen 

Standardisierung auf Einzelmassnahmen bei Wohngebäuden. Des Weiteren gilt die Standar-

disierung nur für bestehende Gebäude, da Neubauten in der Referenzentwicklung gemäss 

Anhang F mit erneuerbaren Energien versorgt werden. 

 

In einem separaten Teil dieser Studie wurde daher eine Standardmethodik des Wirkungsnach-

weises für die effiziente Regelung von Heizung und Warmwasserbereitstellung in bestehenden 

Wohnbauten ausgearbeitet (vgl. Berichtsteil B). 

 

4.4. Weitere Ideen 
4.4.1. Standardisierung über Branchenlösungen   

Eine Standardisierung kann auch im Rahmen von Branchenlösungen erfolgen. Im Idealfall könn-

ten dabei die Referenzemissionen für einen kompletten Sektor bestimmt werden. Diese wür-

den dann den tatsächlichen Emissionen des Sektors (Projektemissionen) gegenübergestellt und 

so die Emissionsverminderungen berechnet werden. Branchenlösungen verbessern unter Um-

ständen den Datenzugang und die Datenqualität. Auch können sie helfen, ein kritisches Volu-

men der Emissionsverminderung zu erreichen und dadurch die hohen Fixkosten der Projektent-

wicklung relativieren. 

                                                             
24 Grundsätzlich kann ein Gebäude auf zwei Arten energieeffizienter werden. Die Gebäudehülle kann energetisch saniert oder 
das Gebäude kann effizienter betrieben werden. Sanierungen der Gebäudehülle werden im Rahmen des Gebäudeprogramms 
subventioniert. Daher bezieht sich der Bereich effiziente Gebäude im Kontext von Projekten zu Emissionsverminderung nur auf 
den effizienteren Betrieb. 
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Allerdings tritt bei der Umsetzung von Branchenlösungen oft das Problem auf, dass die Vermin-

derungswirkung klein ist im Vergleich zu den allgemeinen Emissionsschwankungen25 im betref-

fenden Sektor.26 Daher sind die Anforderungen an eine korrekte und robuste Bestimmung der 

Referenz sehr hoch. Die entsprechenden Methoden sind typischerweise komplex.  

In der Schweiz wurde bisher eine einzige Branchenlösung in Form des unter der Nummer 

0055 registrierten Programms «Anrechnung der Senkenleistung von Schweizer Holz als CO2-

Kompensationsmassnahme» umgesetzt. Die Qualität des methodischen Ansatzes zur Bestim-

mung der Referenzentwicklung kann von dem Autorenteam nicht abschliessend beurteilt wer-

den, da einige zentrale Annahmen nicht veröffentlicht sind. Allgemein gilt aber, dass eine Prog-

nose des Schweizer Holzabsatzes mit der nötigen Präzision sicher eine sehr grosse Herausfor-

derung ist. 

Ein weiteres Hemmnis für Branchenlösungen besteht darin, dass in der Schweiz die emissi-

onsintensiven Sektoren — für die in vielen Fällen gute Daten verfügbar wären — schon durch 

andere Instrumente der Energie- und CO2-Gesetzgebung (Z.B. Emissionshandelssystem, Ver-

minderungsverpflichtungen, Zielvereinbarungen) weitgehend abgedeckt sind. Für Projekte zur 

Emissionsverminderung stellen sich hier komplexe und nicht oder nur mit hohem Aufwand lös-

bare Abgrenzungsfragen. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Expertengespräche die Eignung von bran-

chenbezogenen Standardisierungsansätzen angesprochen. Als einzig potenziell interessanten 

Bereich für branchenweite Standardisierung wurde der Einsatz von klimafreundlichen Kältemit-

teln identifiziert. Es bestehen hier zwar heute bereits mehrere registrierte Programme mit je-

weils spezifischen Ansatzpunkten, es wäre aber auch ein branchenweiter Ansatz denkbar. Letz-

terer könnte die Reichweite des Instruments Kompensation im Bereich der Kältemittel noch-

mals massiv erhöhen und eine verstärkte Marktdynamik bei klimafreundlichen Kältemitteln 

auslösen. Ansatzpunkt für ein branchenweites Programm wäre die Herleitung einer Referenz-

entwicklung für die zukünftige Marktentwicklung von klimafreundlichen Kältemitteln. Dabei 

kann auf historische Zeitreihen der Aussenhandelsstatistik und auf Prognosearbeiten aus ver-

schiedenen Quellen (z.B. UNFCC) abgestützt werden. Der Projektfall erfasst die effektive Ent-

wicklung anhand der Aussenhandelsstatistik für Kältemittel, was auch die zentrale Grundlage 

für das Monitoring darstellen müsste. Dieser Ansatz wurde mit der Auftraggeberin vertieft dis-

kutiert. BAFU-interne Abklärungen haben ergeben, dass die Interaktion mit der Chemikalien-

Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) Unsicherheiten bewirkt27 und die Schnittstellen mit 

                                                             
25 Emissionsschwankungen treten beispielsweise aufgrund von nachfragebedingten Produktionsschwankungen, einer Stilllegung 
einzelner Unternehmen innerhalb eines Sektors oder des allgemeinen technologischen Fortschritts auf. 
26 Die Verminderungswirkung kann als das «Signal» und die allgemeinen Emissionsschwankungen als das «Grundrauschen» ver-
standen werden. Im englischen Sprachraum ist dieses Problem daher als «signal-to-noise» Problematik bekannt. 
27 Beispielsweise, wenn im Rahmen der ChemRRV gewisse Substanzgruppe verboten werden und dadurch die Wirkung der Kom-
pensationsmassnahme wegfällt.  
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den bereits registrierten Programmen zur Vermeidung und Substitution synthetischer Gase 

hinderlich sind. Deshalb wurde dieser Ansatz für die weitergehende Ausarbeitung im Rahmen 

des vorliegenden Berichts nicht weiterverfolgt. 

 

4.4.2. Standardisierung von Einzelparametern 

Es stellt sich die Frage, ob weitere Einzelparameter standardisiert werden können (gemäss der 

Ebene 4 in Kapitel 2.3), um einen teils projekttypübergreifenden Nutzen zu bringen. Vom Pro-

jektteam und den interviewten Experten identifizierte Ansätze sind:  

▪ Verteilverluste von Fernwärmenetzen.28 

▪ Biogener Anteil bei konventionellen Treibstoffen. Allenfalls könnte man eine Referenzent-

wicklung festlegen, welche mit klimapolitischen Zielen bis 2030 kompatibel ist. 

▪ Abschätzung Energieverbrauch und Energieträgermix von Gebäuden für die ex-ante Schät-

zung der Emissionsverminderung bei Fernwärmeprojekten (ex-post wird immer gemessen). 

 

Der Fokus der Arbeiten lag allerdings nicht darin, einzelne Parameter zu standardisieren, son-

dern eine möglichst vollständige Standardisierung eines Wirkungsnachweises zu erarbeiten, die 

dann auch als Vorlage für allfällige zukünftige Standardisierungen dienen kann. Keine der er-

wähnten Punkte hat zudem eine hohe Priorität. Daher wird der Ansatz der Standardisierung 

von Einzelparametern in diesem Bericht nicht weiterverfolgt. 

 

4.4.3. Standardisierungen bei Verminderungsverpflichtungen von Unternehmen 

Verminderungsverpflichtungen mit dem Bund zur Reduktion von Treibhausgasemissionen wer-

den in vielen kleinen und mittelständigen Unternehmen abgeschlossen, da im Gegenzug der 

Bund diesen Unternehmen bei Erfüllung der Ziele die CO2-Abgabe zurückerstattet.29 Bei diesem 

Instrument ergeben sich im Hinblick auf die Umsetzungsperiode nach 2020 wesentliche Ände-

rungen, wo eine Standardisierung ggf. Anreize für zusätzliche Emissionsverminderungen schaf-

fen kann.  

Heute können Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung die Wirkung von bestimm-

ten, über die Zielerreichung hinausgehenden, Massnahmen im Rahmen von Übererfüllung be-

scheinigen lassen. Für die Klimapolitik nach 2020 ist gemäss Vernehmlassungsunterlagen vor-

gesehen, dass dies nicht mehr möglich sein soll, sondern die Bescheinigung von Emissionsver-

minderungen bei Unternehmen mit Reduktionsverpflichtung nur noch projektbasiert erfolgen 

                                                             
28 Dies wurde in Version 3 vom März 2017 des Anhang F inzwischen umgesetzt. Die Experteninterviews fanden vorher statt. 
29 Siehe https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/co2-abgabebefreiung-
ohne-emissionshandel.html. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/publikationen-studien/publikationen/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.html
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kann. Bei der Vorbereitung und Umsetzung der Verminderungsverpflichtung werden die Unter-

nehmen von Energieberatern der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) oder der Cleantech 

Agentur Schweiz (act) betreut. Die Berater könnten parallel zur Verminderungsverpflichtung 

zukünftig auch Anträge für Projekte zur Emissionsverminderung erarbeiten, falls sie geeignete 

Massnahmen im Unternehmen identifizieren. Die Parallelität von Verminderungsverpflichtung 

und Kompensationsprojekt schliesst sich nicht aus, da nur wirtschaftliche Massnahmen in der 

Verminderungsverpflichtung berücksichtigt sind, während ein Projekt zur Emissionsverminde-

rung per Definition unwirtschaftlich sein muss.  

Mögliche Standardisierungsarbeiten umfassen die Erstellung von klaren Vorgaben für die 

Ausarbeitung und (allenfalls vereinfachte) Dokumentation für Kompensationsprojekte in Unter-

nehmen mit Verminderungsverpflichtungen und ggf. einer Positivliste von Massnahmen, die als 

Kompensationsprojekt berücksichtigt werden können. Dieser Ansatz wird in diesem Bericht in 

Absprache mit der Auftraggeberin nicht weiterverfolgt, da Unternehmen, die eine Zielvereinba-

rung abgeschlossen haben, im Moment kein Fokus von Projekten zur Emissionsverminderung 

sind. 

 

4.4.4. Standardisierung im Sektor Landwirtschaft 

In der Landwirtschaft gibt es bereits eine Reihe von Projekten bzw. Projektideen, die in ver-

schiedenen Kategorien zu finden sind (Projekte zu Lachgasemissionen durch Düngemittel, Fut-

termittelzusatzstoffe bei Rindern, Abwärmenutzung, Methanreduktion in der Bewirtschaftung 

und Biogasnutzung). Gleichzeitig gibt es auch noch erhebliches Potenzial, dass allerdings nur 

durch eine Vielzahl von unterschiedlichsten Massnahmen abgerufen werden kann. Standardi-

sierung einzelner Aspekte und Parameter wäre möglich. Ob dafür aber wesentliches Potenzial 

besteht ist unklar und müsste vertieft geprüft werden. Projekte zur Emissionsverminderung 

sind in diesem Bereich schwierig umzusetzen, weil die Referenzentwicklung stark von den poli-

tischen Rahmenbedingungen (vor allem der Klimastrategie Landwirtschaft des Bundesamts für 

Landwirtschaft) und dem individuellen Anwendungsfall (z.B. Bodenbeschaffenheit bei der Dün-

gerausbringung) abhängig ist. Dies macht die Standardisierung unsicher bzw. aufwändig. Aus-

serdem erhalten Landwirte eine Reihe von Subventionen und damit ergeben sich Fragen zur 

Wirkungsaufteilung. 

Aus den genannten Gründen sind nach Meinung des Autorenteams Projekte zur Emissions-

verminderung in der Landwirtschaft höchstens ein Übergangsinstrument, um über die beste-

henden Ressourcenprogramme hinaus für einen beschränkten Zeitraum innovative Projekte 

und Technologien zu unterstützen. Andererseits muss auch abgewartet werden, welche Berei-

che die Klimastrategie des Bundesamts für Landwirtschaft wirksam abdeckt. Aufgrund der In-
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strumentenvielfalt und den hohen Unsicherheiten steht der Bereich Landwirtschaft nach Ein-

schätzung der Autoren und der befragten Experten für die weitergehende Standardisierung 

nicht im Fokus. 
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5. Fazit und Empfehlungen 

Fazit zu Stand und Potenzial der Standardisierung im Schweizer System der Kompensations-

projekte 

Es gibt im Schweizer System für Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland 

bereits eine ganze Reihe von Standardisierungen, die sich bewährt haben. Diese betreffen das 

ganze Spektrum an Standardisierungsebenen. Dieses reicht von umfassenden Standardmetho-

den über Referenzszenarien bis zu Einzelparametern. Grosses Potenzial für zusätzliche Standar-

disierung ist nach Einschätzung der Autoren derzeit in keinem Bereich erkennbar. Dies zeigen 

die Ergebnisse der Analysen im Rahmen des vorliegenden Berichts. Diese Aussage wurde auch 

durch die Experten-Interviews bestätigt: Keiner der Experten nannte auf explizite Nachfrage 

einen konkreten Bereich, in dem eine zusätzliche Standardisierung oder die Entwicklung einer 

Standardmethode hohe Priorität aufweisen würde.  

Im potenziell wichtigen Themenfeld Verkehr liegt die Problematik neben dem Wirkungs-

nachweis insbesondere bei der oft fehlenden Zusätzlichkeit. Es bestehen weitere Hemmnisse, 

die kaum zu quantifizieren sind und durch die (bescheidene) Höhe der erzielbaren finanziellen 

Anreize in der Regel nicht überwunden werden können. Weiter wird das Potential durch schon 

bestehende Politikinstrumente beschränkt, wie z.B. die Vorgaben zur Fahrzeugeffizienz.  

In den untersuchten Bereichen, bei denen heute noch keine Kompensationsprojekte umge-

setzt werden, erweisen sich Kompensationsprojekte vielfach als ungeeignetes Politikinstru-

ment. In diesen Fällen müssen andere Instrumente zur Erschliessung der Verminderungspoten-

ziale zum Einsatz kommen und eine Standardisierung des Referenzszenarios oder des Wir-

kungsnachweises hilft nicht weiter. Es besteht hier in der Einschätzung der Autoren nur wenig 

bis gar kein Potenzial für Standardisierung mit gutem Aufwand-/Nutzenverhältnis. Auch viel-

versprechende Ansatzpunkte für branchenweite Standardisierungen fehlen.  

Interessantes Potenzial für weitergehende Standardisierung wird bei effizienten Gebäuden 

gesehen. Für diesen Bereich wurde im Teil B dieses Berichts eine Standardmethodik erarbeitet. 

Sie umfasst den Wirkungsnachweis für die effiziente Regelung von Heizung und Warmwasser-

bereitstellung in bestehenden Wohnbauten. Für diese Thematik wird davon ausgegangen, dass 

mit der Standardisierung zusätzliche Programme ausgelöst werden können und sich diese in 

der Folge mit wesentlich tieferen Unsicherheiten und Transaktionskosten umsetzen lassen. Da 

mit dem bestehenden Programm «0029 Nationales Förderprogramm Gebäudeautomation» be-

reits eine ähnliche Zielgruppe erreicht wird, wurde in der Ausarbeitung der Standardmethodik 

im Berichtsteil B auf eine enge Abstimmung mit diesem Programm geachtet. 
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Empfehlungen an den Regulator zu weiteren Standardisierungen 

Das Autorenteam gibt folgende Empfehlungen:  

▪ Im Schweizer System der Kompensationsprojekte sind keine bisher nicht oder ungenügend 

erschlossenen Projektbereiche erkennbar, die unter Einbezug der möglichen Erlöse aus Be-

scheinigungen eine attraktive Wirtschaftlichkeit aufweisen. Dies grenzt die Möglichkeiten 

für zusätzliche Standardisierung stark ein. Eine Standardisierung «auf Vorrat», d.h. ohne be-

lastbare Belege für ausreichendes wirtschaftliches Potenzial, ist nicht sinnvoll. Die Erarbei-

tung einer Standardisierung ist mit erheblichem Aufwand für den Regulator verbunden und 

das Aufwand/Nutzen-Verhältnis muss mitberücksichtigt werden. 

▪ Das Portfolio registrierter Projekte ist historisch gewachsen. Projekte sind in unterschiedli-

chem Masse wissenschaftlich abgestützt und weisen weitere Unterschiede auf, z.B. im Grad 

der Konservativität. Dies kann in der Praxis zu Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen 

Projekttypen führen. Das Autorenteam empfiehlt zu prüfen, ob durch den Regulator eine 

systematische top-down Methodenpflege der bisherigen Ansätze durchgeführt werden 

kann, welche z.B. für den Zeitraum ab 2020 effizient anzuwendende und konsistente Metho-

den bereitstellt. Damit könnten die Transaktionskosten über das Gesamtsystem gesenkt und 

die Gleichbehandlung aller Projektträger besser sichergestellt werden. 

▪ Falls in Zukunft aufgrund neuer Entwicklungen ein zusätzlicher Standardisierungsbedarf er-

kannt wird, sollten die Arbeiten zur Standardisierung zeitnah und in enger Absprache mit 

den branchenspezifischen Schlüsselakteuren umgesetzt werden. Eine Standardisierung ver-

liert an Nutzen, je später sie umgesetzt wird. Bei erkanntem Handlungsbedarf ist jeweils 

auch die Machbarkeit einer branchenweiten Lösung zu prüfen. 

▪ Damit die Standardisierung effizient und wirksam ist, sollte zukünftig Verbindlichkeit für die 

Anwendung der standardisierten Elemente geschaffen werden. Eine Wahlmöglichkeit für 

Projektentwickler zwischen projektspezifischem und standardisiertem Wirkungsnachweis 

erhöht das Risiko für die Überschätzung der Wirkung und unterläuft damit den Nutzen der 

Standardisierung, oder sie führt zu unnötig konservativen Standardfaktoren. 

▪ Eine weitergehende Standardisierung muss bei Bedarf wie bisher vom Regulator umgesetzt 

werden, da es für private Projektentwickler kaum einen Anreiz gibt, den Wirkungsnachweis 

für ihre Projekte dahingehend zu erweitern, dass dieser allgemein gültig und in allen Fällen 

einfach anwendbar ist. Weiter kann nur der Regulator die Unabhängigkeit der entwickelten 

Standardisierungen sicherstellen und nur dieser hat die für eine pauschale Vereinfachung 

nötigen Kompetenzen. 
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Empfehlungen zum Berichtsteil B «Standardmethodik des Wirkungsnachweises für die effizi-

ente Regelung von Heizung und Warmwasserbereitstellung in bestehenden Wohnbauten»  

Das Autorenteam gibt folgende Empfehlungen: 

▪ Die von Felsmann 2017 ermittelten Effizienzfaktoren sollten anhand von Messreihen plausi-

bilisiert werden, falls die Standardisierung zu einer grossen Anzahl von Projekten führt. Dies 

kann beispielsweise analog zum Programm 0123 erfolgen, für das bei gasbefeuerten Bauten 

mit gut gesicherten Verbrauchswerten zusätzliche Daten erhoben werden. Dabei muss abge-

wogen werden, ob die allfällige Verbesserung der Datengrundlage den beträchtlichen Auf-

wand der Datenerhebung rechtfertigt. 

▪ Die Zusätzlichkeit von effizienten Regelungen sollte mit Hilfe einer noch zu entwickelnden 

Positivliste geprüft werden, um auch hier eine deutliche Vereinfachung zu erzielen. 

▪ Für Nicht-Wohnbauten ist der gewählte Ansatz mit Bestimmung der Standardwirkung für 

einzelne Gebäudeautomationsfunktionen der Norm EN 15232 theoretisch auch möglich, al-

lerdings ist er gemäss Expertenaussagen nicht sinnvoll. Für Nicht-Wohnbauten sollte die Effi-

zienzsteigerung weiterhin gesamtheitlich über alle Gebäudeautomationsfunktionen erfolgen 

(so wie dies in der Norm 15232 und im bestehenden Programm «0029 Nationales Förder-

programm Gebäudeautomation» vorgesehen ist). 

▪ Mit dem Instrument der Projekte zur Emissionsverminderung können zurzeit bei effizienten 

Regelungen und Gebäudeautomationssystemen nur CO2-Verminderungen in Wert gesetzt 

werden. Von Experten wurde bedauert, dass vor allem bei Nicht-Wohnbauten mit der glei-

chen Methodik auch gleichzeitig die Stromeinsparung durch die effiziente Regelung bzw. Ge-

bäudeautomation in Wert gesetzt werden kann. Die Berichtautoren empfehlen zu prüfen, 

ob und wie eine geeignete Verknüpfung mit weiteren Förderprogrammen mit Fokus Strom 

(z.B. ProKilowatt) erreicht werden kann. 
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Annex 

Anhang 1: Nationale und internationale Erfahrung mit standardi-
sierten Referenzentwicklungen für Klimaschutzprojekte  

A1 Hintergrund 
Standardisierungen waren schon sehr früh Teil der Arbeiten zu den internationalen projektba-

sierten Instrumenten des Kyoto-Protokolls in Form von Joint Implementation (JI) und Clean De-

velopment Mechanism (CDM). Wichtige frühe Entwicklungen betrafen etwa die Ausarbeitung 

von standardisierten Referenzemissionen für erneuerbare Stromproduktion unter dem nieder-

ländischen CERUPT-Programm (siehe auch Lazarus 2000, Ellis 2001). In der Schweiz bestehen 

Projekte zur Emissionsminderung in ihrer jetzigen Form seit 2013 (zuvor gab es schon ähnliche 

Projekte im Rahmen des Klimarappen). 

Im Folgenden werden wichtige Erkenntnisse der letzten 15 Jahren aus dem Ausland und 

der Schweiz zusammengefasst. 

 

A2 Chancen der Standardisierung  
Seit Anbeginn der projektbasierten Kyoto-Mechanismen werden die Vorteile der Standardisie-

rung gezielt genutzt. Die internationale Erfahrung bestätigt insbesondere folgende Vorteile ei-

ner Standardisierung: 

 

Standardisierung vereinfacht und reduziert daher Transaktionskosten 

Die Kosten für Projektanträge, Methodenentwicklung, Validierung, Genehmigungsverfahren, 

Monitoring und die Verifizierung sind bei wenig standardisierten Ansätzen beträchtlich. Stan-

dardisierte Grössen müssen nicht mehr für jedes Projekt/Vorhaben einzeln erfasst werden und 

vereinfachen die Validierung und das Monitoring. 

 

Standardisierung reduziert das Ausstellungsrisiko («Issuance») für Projekteigner 

Gesuchsteller haben eine höhere Sicherheit, dass das Projekt erfolgreich registriert werden 

kann. Ausserdem reduziert sich für den Gesuchsteller die Unsicherheit, wie viele Emissionsver-

minderungen durch das Projekt tatsächlich bescheinigt und dann verkauft werden können. Sie 

reduziert somit den erwarteten Unterschied zwischen den ex-ante geschätzten und den ex-

post ermittelten Emissionsverminderungen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn durch einen 

in der Standardisierung fix vorgegebenen Parameter auf dessen Monitoring verzichtet werden 

kann (Standardeinsparwerte) bzw. dies nur zur Plausibilisierung dient. 
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Standardisierung erhöht die Konsistenz und fördert die Gleichbehandlung von Projekten in-

nerhalb eines Umsetzungsbereichs 

Bei Bottom-up entwickelten Ansätzen werden zumindest in einer frühen Phase oft verschie-

dene Werte für die gleichen übergeordneten technischen Parameter verwendet (wie z.B. Emis-

sionsfaktoren für Fahrzeuge, Leakage-Raten). Häufig werden auch individuell definierte Ab-

schlagsfaktoren verwendet, um bei unsicherer Datenlage ein Projekt dennoch erfolgreich zu 

registrieren. Damit hängt die Vergleichbarkeit von Annahmen und Wirkungsmessung von der 

Formulierung des Antrages durch die Projekteigner, der Arbeit der Validierer und/oder des Re-

gulators ab. So wurde z.B. im CDM diese Inkonsistenzen in einem über viele Jahre dauernden 

Prozess der Revisionen von Methodologien gemindert. Ein Grundprinzip des schweizerischen 

Kompensationssystems ist der juristische Anspruch auf Gleichbehandlung der Akteure. Deshalb 

sollte ein Projekteigner für das gleiche Projekt auch die gleiche Minderungswirkung erhalten. 

Dies wird durch die verstärkte Standardisierung gefördert. 

 

Standardisierung erhöht die Transparenz und die Objektivität 

Projektbeschreibungen müssen korrekt sein, aber sie müssen nicht didaktisch aufbereitet sein. 

Daher ist es oft der Fall, dass die Methodologien des Wirkungsnachweises und des Monitorings 

ohne detailliertes Studium der jeweiligen Dokumente kaum zugänglich sind. Die jeweils ge-

wählten Lösungen dann schwer miteinander zu vergleichen. Ein Ziel von standardisierbaren An-

sätzen ist es hingegen, allgemein verständlich zu sein. 

 

Viele Standardisierungen haben sich schon etabliert 

Schon in den heutigen Bescheinigungssystemen sind viele Parameter und Modellansätze stan-

dardisiert (siehe Abbildung 2). Generell ist international ein Trend von bisheriger bottom-up 

Entwicklung durch die Projektträger hin zu vermehrter top-down Bereitstellung von Methodo-

logien durch den Regulator zu sehen und es erfolgt eine Verschiebung hin zu standardisierten 

Ansätzen (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Übersicht über die methodische Einordnung von internationalen und nationalen Bescheini-

gungssystemen 

 

Legende der Bescheinigungsstandards: CH OP = Schweizer Kompensationsprojekte; AU CFI = Australia’s Carbon Farming Ini-

tiative; CA COP = California’s Compliance Offset Program; CAR = Climate Action Reserve; CCER = China CER; CDM = Clean 

Development Mechanism; GS = Gold Standard; JCM = Joint Crediting Mechanism; JI = Joint Implementation; Québec = Qué-

bec’s offset program; VCS = Verified Carbon Standard. 

Grafik INFRAS. Quelle: Übernommen von Figur 5 in Kollmuss und Füssler, 2015 

 

 

Standardisierung ist Grundvoraussetzung für ein Scaling-up der Minderungsaktivitäten 

Sollen Bescheinigungsaktivitäten in grosser Zahl umgesetzt werden («Scaling-up»), so muss der 

Wirkungsnachweis und die Zusätzlichkeitsprüfung standardisiert werden. Erstens sind die 

Transaktionskosten sonst insbesondere bei kleinen Minderungsaktivitäten zu hoch. Zweitens 

erlaubt Standardisierung dem Gesuchsteller die Erschiessung von neuen Projekttypen bzw. -

bereichen, bei denen der Wirkungsnachweis sonst aufgrund schlechter Datengrundlage nicht 

mit ausreichender Genauigkeit durchführbar ist. Dies kann daran liegen, dass es projektinhä-

renten Probleme gibt, Daten zu erheben (z.B. Wirkungsnachweis im Verkehrsbereich) oder es 

für den Projektentwickler prohibitiv teuer wäre ausreichende Daten zu erheben (z.B. Messkam-

pagnen von Methanemissionen bei Rindern). Der Regulator kann in einem solchen Fall einen 
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Wirkungsnachweis inklusive Parametern vorgeben, der dann angewandt werden kann. Ein Bei-

spiel hierfür ist der Anhang F. Dieser empfiehlt eine Referenzentwicklung für Komfort- und Pro-

zesswärme, weil die projektspezifische Datenerhebung sehr aufwendig ist.  

Bei schlechter Datengrundlage ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Standardisie-

rung nicht mehr gegeben. Es besteht dann ein klarer Zielkonflikt zwischen der Chance von 

Scaling-up (Erschliessung von neuen Projekttypen) bzw. und dem Risiko von Overcrediting 

(siehe Kapitel 2.5). 

 

Im besten Fall ersetzt die standardisierte Referenzentwicklung die Zusätzlichkeitsprüfung 

Bei gewissen Projekttypen kann der Nachweis der Zusätzlichkeit erfolgen, indem diese zeigen, 

dass ihr spezifischen Emissionsfaktor tiefer ist als ein standardisierter Referenzwert. Dies, weil 

es mit hohen Kosten verbunden ist, den tieferen spezifischen Emissionsfaktor zu erreichen. Al-

lerdings verliert man bei einem solchen Vorgehen den Vorteil, dass man einen standardisierten 

Referenzwert gerade nicht fallspezifisch nachweisen muss. 

 

Im besten Fall definiert das nationale Klimaziel (NDC) die standardisierte Referenzentwick-

lung 

Mit dem Abkommen von Paris unter der UNFCCC haben sich alle Länder Klimaschutzziele ge-

setzt. Diese sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, definieren aber für viele entwickelte Länder 

und fortgeschrittene Entwicklungsländer quantitative Emissionsziele für die Zeit ab 2020, wel-

che zum Teil auch in detaillierte Sektorziele aufgeschlüsselt sind. Unter gewissen Voraussetzun-

gen bilden diese detaillierten Ziele die Grundlage zur Definition von standardisierten Referenz-

entwicklungen (Füssler 2014; Schneider et al. 2016). Hat z.B. ein Land in seinem nationalen Ziel 

für den Abwasserreinigungssektor eine Reduktion von -20% der N2O-Emissionen für das Ziel-

jahr festgelegt, so könnten die Abwasserreinigungsanlagen eine Branchenlösung eingehen mit 

den -20% als standardisierte Referenzentwicklung und alle Reduktionen, welche über die 20% 

hinausgehen, in Form von Bescheinigungen an andere Sektoren veräussern. Grundlage für ein 

solches «Crediting under NDCs» ist ein Klimaziel, welches strenger ist als «Business as usual» 

und welches in genügender Weise auf einzelne (Sub-)Sektoren desaggregiert ist (Schneider et 

al. 2017).  

 

A3 Herausforderungen der Standardisierung  
Im Zusammenhang mit Standardisierung bestehen aber auch eine Reihe von Risiken und Her-

ausforderungen. 
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Abwägen von Nutzen der Standardisierung mit den Kosten für deren Erstellung 

Die Entwicklung standardisierter Methoden bedingt sammeln und analysieren von grossen 

Mengen an möglichst zuverlässigen Daten. Dies ist mit z.T. erheblichen Kosten verbunden, z.B. 

wenn Messkampagnen erforderlich sind. Bei der Entscheidung zur Durchführung einer Standar-

disierung müssen die dabei anfallenden Kosten mit dem Nutzen abgewogen werden (v.a. ge-

senkten Transaktionskosten und Scaling-up). Standardisierung macht dann Sinn, wenn den Kos-

ten des Regulators auch ein entsprechender finanzieller Nutzen auf seiner Seite und/oder bei 

den Projektentwicklern gegenübersteht.  

 

Wahl der richtigen Flughöhe 

Entscheidet man sich für eine Standardisierung, muss die Flughöhe gewählt werden. Je höher 

die Flughöhe, desto weniger können projektspezifische Aspekte berücksichtigt werden. Einer-

seits ist dies genau das Ziel einer Standardisierung. Andererseits darf die Standardisierung das 

richtige Mass an Aggregation nicht überschreiten. Sonst besteht die Gefahr, dass beispiels-

weise sektorspezifische Umstände und unterschiedliche technologische Entwicklungen ungenü-

gend berücksichtigt werden. Beide Ziele müssen beim Standardisierungsprozess im Auge behal-

ten und angemessen gegeneinander abgewogen werden. 

 

Overcrediting vermeiden 

Overcrediting (vgl. Definition in Textbox 2) ist ein allgemeines Risiko bei Minderungsaktivitäten, 

das in der Regel eine Folge von schlechter Datenverfügbarkeit und Informationssymmetrien 

zwischen Akteuren ist. Overcrediting liegt vor, wenn aufgrund eines mangelhaften Wirkungs-

nachweises mehr Emissionsreduktionen bescheinigt werden, als das Projekt resp. das Pro-

gramm physisch tatsächlich erzielt. Standardisierung kann Overcrediting reduzieren oder im 

betroffenen Bereich gänzlich eliminieren, wenn im Standardisierungsprozesses belastbare 

Grundlagen und Informationen erarbeitet oder berücksichtigt werden. Die Standardisierung ist 

in Bezug auf Overcrediting aber problematisch, wenn die Datenverfügbarkeit schlecht ist. Eine 

fehlerhaft umgesetzte Standardisierung kann zu massivem Overcrediting führen, weil die Stan-

dards als Grundlage für eine Vielzahl von Projekten gedacht sind, um Scaling-up zu erreichen. 

Dies würde bedeuten, dass die Gesuchsteller eine ungerechtfertigt hohe Subvention in Form 

von Bescheinigungen erhält und ausserdem das Erreichen der Klimaziele der Schweiz beein-

trächtigt wäre. 

Methoden und Parameter der Standardisierung können zurzeit in der Schweiz nicht obliga-

torisch vorgeschrieben werden. Es besteht deshalb die Gefahr, dass Projektentwickler, mit dem 

Ziel die anrechenbare Emissionsverminderung zu maximieren, bewusst abwägen, ob sie die 

standardisierten Vorgaben oder einen projektspezifischen Parameter verwenden («pick-and-
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choose»). Eine Voraussetzung der Standardisierung ist aber, dass der standardisierte Parame-

ter die Gesamtheit der Projekte repräsentiert (siehe Kapitel 2.7). Benutzen nun Projektentwick-

ler immer dann ihre spezifischen Parameter, wenn das für sie zu mehr anrechenbare Emissi-

onsverminderung führt, dann ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben (dieses Problem 

wird in der ökonomischen Literatur als «adverse selection» bezeichnet). Solch ein systemati-

sches Abweichen von den standardisierten Parametern führt somit zu Overcrediting. Dieses Ri-

siko ist dann besonders hoch, wenn ein vom Standard abweichender Parameter mit überschau-

barem Aufwand erhoben werden kann und dies qualitativ ausreicht, um das Projekt erfolgreich 

zu registrieren.  

Um die Gefahr des Overcreditings zu vermeiden, müssen Standards in der Regel in ihrem 

Anwendungsbereich eingeschränkt werden oder andernfalls müssen sehr konservative Annah-

men getroffen werden. In beiden Fällen wird die Anwendung komplexer und der praktische 

Nutzen sinkt. 

 

Gewährleisten von Konsistenz und Gleichbehandlung zwischen Standardisierungen in ver-

schiedenen Umsetzungsbereichen 

Standardisierte Ansätze erfordern eine Reihe von normativen Entscheidungen, wie beispiels-

weise tolerierte Transaktionskosten, tolerierte Gefahr von Overcrediting, etc. Der Regulator 

muss gewährleisten, dass verschiedene Standardisierungen diesbezüglich so weit als möglich 

gleichbehandelt werden. 

 
Textbox 2: Mitnahmeeffekt und Overcrediting 

«Mitnahmeeffekt» und «Overcrediting» werden oft als synonyme Begriffe betrachtet. Beide Effekte führen 

dazu, dass die Menge an erzeugten Bescheinigungen, die dann für die Kompensationspflicht verwendet wer-

den, höher ist als die tatsächlich erzielten Emissionsverminderungen. Beide reduzieren somit die Effizienz des 

Instruments «Projekte zur Emissionsverminderung», da die tatsächliche Emissionsreduktion pro eingesetzter 

Geldmenge abnimmt. Es bestehen aber entscheidende Unterschiede, die im Folgenden erläutert werden:  

▪ «Overcrediting» bezeichnet die Tatsache, dass aufgrund von Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 

Wirkungsnachweis mehr Emissionsreduktionen bescheinigt werden, als das Projekt physisch tatsächlich er-

zielt. Overcrediting beruht somit auf einem ungenügenden Wirkungsnachweis. Overcrediting kann es auch 

bei Projekten geben, welche die Kriterien der Zusätzlichkeit erfüllen und damit ohne Mitnahmeeffekt sind.  

▪ «Mitnahmeeffekt» bezeichnet einen Anteil an Projekten bzw. an Vorhaben eines Programmes, bei denen der 

Investitionsentscheid identisch auch ohne die finanzielle Begünstigung aus dem Verkauf von Bescheinigun-

gen getroffen worden wäre. Der Mitnahmeeffekt beruht somit auf einem Versagen des Zusätzlichkeitsnach-

weises, der auf dem Verhalten der Zielgruppe der Massnahme beruht. Der Wirkungsnachweis auf Ebene des 

Vorhabens kann trotzdem physikalisch korrekt sein.   
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A4 Institutionelle Aspekte der Standardisierung  
Projektträger selbst entwickeln kaum standardisierte Ansätze 

Die Methodologien für die internationalen Instrumente CDM und JI wurden stark Bottom-up 

durch einzelne Projektträger und ihre Consultants entwickelt. Diese fokussieren sich in der Re-

gel vor allem ihre eigenen Projekte und haben natürlicherweise wenig Interesse, in die Standar-

disierung der Methodik über ihre spezifischen Bedürfnisse hinaus zu investieren, da dies im 

schlimmsten Fall ihrer Konkurrenz hilft, ähnliche Projekte durchzuführen. 

 

Standardisierung bedingt einen starken, neutralen und gut informierten Regulator  

Standardisierung bedingt deshalb eine stärkere Rolle des Regulators als in einem bottom-up 

System, der die Ressourcen und das Know-how besitzt, Standardisierungen auf der Basis von 

neutralen Daten und wissenschaftlicher Expertise vorzunehmen. 

Dies illustriert das Beispiel des erwähnten Ansatzes zu standardisierten Emissionsfaktoren 

für erneuerbare Stromerzeugung: Die Methodik wurde von Staaten (Niederlande), unabhängi-

gen Forschern (SEI) und der UNFCCC (Executive Board, Meth Panel) weiterentwickelt und in 

vielen Pilotprojekten angewandt und weiter verfeinert. In dieser Methodik sind es die nationa-

len Regulatoren der Gastländer (DNAs), welche Daten zur Kohlenstoffintensität des Kraftwerk-

parks (operating margin) und die zukünftigen Ausbaupläne (built margin) liefern. 

Generell ist in der Entwicklung von Bescheinigungsstandards über die letzten Jahre eine 

Tendenz hin zu mehr Top-down Ansätzen und zur Standardisierung zu erkennen (Kollmuss und 

Füssler 2015). 

 

Neutrale Expertise  

Das Finden von neutralen Sektorexperten gestaltet sich in gewissen Bereichen schwierig. Hier 

kann ein Stakeholderprozess mit Vertretern von Projekteignern, Regulatoren auf verschiede-

nen Ebenen und Umwelt-NGOs die Neutralität der Ansätze unterstützen. 

 

A5 Herausforderung Datenverfügbarkeit und -qualität 
Die internationale Erfahrung zeigt, dass den Aspekten der Datenverfügbarkeit und -qualität 

eine sehr hohe Bedeutung beizumessen ist für eine zielführende Standardisierung (siehe dazu 

auch Schneider et al. 2012).  

 

Keine robuste Standardisierung ohne robuste Daten  

Grundlage jeder Standardisierung ist die Verfügbarkeit von Daten mit guter Qualität, auf der 

richtigen Detaillierungsstufe, für den richtigen Zeitraum, von einer unabhängigen Quelle wel-

che richtig analysiert und für die Standardisierung eingesetzt wird. 
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In der Praxis werden auf internationaler Ebene Standardisierungen oft auf Basis sehr be-

schränkter Datengrundlagen gesetzt. In vielen Fällen stehen neben den von Projektträgern ge-

lieferten Daten kaum unabhängige Daten zur Verfügung, oder das sektorspezifische Wissen 

fehlt, um die Qualität von Daten und methodischen Ansätzen einzuschätzen.  

 

Datenwerte hängen vom Datenlieferanten ab 

Projekteigner und -entwickler, aber zum Teil auch die von ihnen zugezogenen Fachleute oder 

involvierte Behörden haben ein Interesse daran, möglichst viel Zertifikate aus den Bescheini-

gungsaktivitäten zu generieren. Damit besteht ein natürlicher Anreiz, diejenigen Parameter 

und Daten zu verwenden, welche die Zertifikatsmenge maximieren. 

Gleichzeitig liegt oft eine Informationsasymmetrie vor. Unabhängige Drittparteien und der 

Regulator haben nicht in gleichem Masse Zugang zu projektspezifischen Daten wie die Projekt-

träger/-entwickler. Eine starke Rolle unabhängiger Akteure ist deshalb für standardisierte An-

sätze wichtig. 

 

Unabhängige Datenquellen sind rar 

Belastbare und umfassende Datenquellen finden sich oft bei Akteuren, die eigene Interessen 

mit Kompensationsprojekten verfolgen (z.B. Verbände). Die Bereitstellung von Daten aus «Da-

tenmonopolen» als Grundlage von Standardisierung könnte selektiv gesteuert werden, was 

sich über «Overcrediting» zum Vorteil der Akteure und zum Nachteil der nationalen Zielerrei-

chung auswirken kann.  

 

Viele Daten sind vorhanden, können aber zu wenig genutzt werden 

Mit modernen Steuerungs- und Kontrollsystemen für Energieanwendungen in Industrie, in 

Haushalten, Fahrzeugen etc., mit normalen elektronischen Strom- und Gasuhren oder «Smart 

Metering» aber auch mit der privaten Marktforschung liegen heute sehr grosse Datenmengen 

zum Energieverbrauch und zu Energieverbrauchern vor, welche technisch gesehen als Daten-

grundlage für standardisierter Ansätze genutzt werden könnten.  

Aus vielen Gründen ist es in der Praxis jedoch als schwierig, diese Daten auch für Standar-

disierungen (oder auch Benchmarking, Inventare) zu nutzen: 

▪ Die Besitzer der Daten sind sich oft der Relevanz ihrer Daten nicht bewusst oder sind nicht 

an einer Auswertung interessiert. Dies gilt für Private wie auch für die öffentliche Hand. 

▪ Das Bereitstellen von Daten bedingt einen gewissen Aufwand. Viele Daten – z.B. von Markt-

forschungsinstituten - sind kostenpflichtig. 

▪ Private Firmen haben Bedenken bezüglich der Vertraulichkeit und wollen nicht, dass z.B. ihre 

Konkurrenten etwas über ihre Produktionsprozesse aus den Daten herauslesen können. 

▪ Bei Daten von Energieversorgern und zu Haushalten gibt es gewisse Datenschutzbedenken. 
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Der Regulator investiert kaum in Daten für Bescheinigungsmechanismen 

Der wichtigste Grund für die geringe Nutzung von Daten scheint wohl darin zu liegen, dass der 

Regulator sich der Wichtigkeit robuster Daten zur Entwicklung von standardisierten Ansätzen in 

der Regel zu wenig bewusst ist. Das Bereitstellen von Daten zur Standardisierung hat keinen 

grossen Stellenwert. Obwohl Behörden und Entwicklungsbanken in der Regel einen Auftrag zur 

Datenerhebung, statistischen Auswertungen, Wirkungsmessung etc. haben, zeigt die Praxis, 

dass es erstaunlich wenig Aktivität zur Datenerhebung für Bescheinigungsinstrumente gibt. So 

wurden in umfangreichen Standardisierungsaktivitäten etwa der Weltbank, des deutschen Um-

weltbundesamtes, DIFID UK oder des UNFCCC Sekretariates zwar umfangreiche methodische 

Arbeiten finanziert, nur sehr bescheidene Ressourcen gingen jedoch in die tatsächliche Erhe-

bung der für die Standardisierung notwendigen relevanten Daten. 

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel der Festlegung der Produkte-Benchmarks für 

die dritte Phase das Emissionshandelssystem der EU: Der Benchmark der kostenlosen Zuteilun-

gen liegt beim Durchschnitt der zehn Prozent besten Anlagen in einem Sektor. Dazu wurden 

umfangreiche Datenerhebungen in allen Anlagen eines Sektors durchgeführt, bei denen die 

Jahresproduktion des definierten Produktes und die dazugehörigen THG-Emissionen und der 

Stromverbrauch erfasst wurden. Dies führte dann zur Berechnung der sektoriellen Produktebe-

nchmarks (z.B. in t CO2 pro produzierte Tonne Zementklinker). 
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Abbildung 3: Beispiel der Datensammlung für Phase 3 des EU-Emissionshandelssystems 

 

Teil der Benchmark-Kurve für die Herstellung von Ziegelsteinen in der EU (im Bericht EC 2009 sind aus Datenschutzgründen 

nur zehntes bis neunzigstes Perzentil dargestellt). 

Quelle: EC 2009 

Daten sind dynamisch 

Standardisierte Parameter und Referenzentwicklungen müssen regelmässig aufdatiert werden, 

um z.B. den aktuellen Stand der Technik, neue Regulierungen oder neue Marktanteilen zu be-

rücksichtigen werden. Bei rasantem technischen Fortschritt können Standards bereits bei der 

Veröffentlichung nicht mehr den Stand der Technik repräsentieren, falls sie auf veralten Daten 

beruhen. Andererseits wirken Projekte über mehrere Jahre (die erste Kreditierungsperiode um-

fasst in der Schweiz sieben Jahre), so dass der zukünftige technische Fortschritt antizipiert oder 

in einer geeigneten Weise als dynamischer Monitoringparameter erfasst werden muss. Dies ist 

mit Aufwand verbunden, ohne den die Standardisierung nicht langfristig zielführend umgesetzt 

werden kann. 

 



 48| 

INFRAS | 13. Juli 2017 | Anhang 1 

A6 Generelle Herausforderungen  
Fehlende Standardisierung ist nicht das Haupthindernis für das Scaling-up 

Die fehlende Standardisierung führt zu höheren Transaktionskosten, scheint aber nicht das 

grundlegende Hindernis für ein Scaling-up zu sein, als welches es gerne dargestellt wird.  

Ganz allgemein gesehen sind die Transaktionskosten hoch im Vergleich zu typischen Ein-

künften aus der Bescheinigung. Dies gilt international, wo Preise sehr tief sind bei maximal ein 

paar wenigen CHF/tCO2, wie auch in der Schweiz, wo die Preise im Bereich von 100 CHF/tCO2 

liegen, aber die Projekte und Vorhaben in der Regel sehr klein sind im internationalen Ver-

gleich. 

International sind jedoch die Einkünfte aus der Bescheinigung sehr klein im Vergleich zu 

anderen Kosten und Einkünften im Rahmen der Investitionsrechnung. Z.B. ist für Projekte im 

Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien der Einfluss von Schwankungen in den Prei-

sen fossiler Brennstoffe wesentlich grösser als der Einfluss der Erlöse aus den Bescheinigungen. 

Damit rentiert sich die Kreditierung nur für Projekte, welche sowieso durchgeführt würden. 

Dies wird sich bei den vorherrschenden tiefen CO2-Preisen und geringer Nachfrage auf abseh-

bare Zeit nicht ändern. 

In der Schweiz liegen die Hindernisse wohl weniger in der zu wenig weitgehenden Standar-

disierung, als in der Beschränktheit des Minderungspotenziales, welches sich mit Projekten zur 

Emissionsverminderung mit seinem grundlegen Prinzip der Zusätzlichkeit entwickeln lässt. Wei-

ter besteht an vielen Orten eine Konkurrenz der klimapolitischen und weiteren Instrumente, 

welche die Potenziale reduzieren, zu ineffizienten Überlappungen führen und die spezifischen 

Kosten erhöhen. 

Die Standardisierung ist zwar ein wichtiges Element, jedoch sowohl national als auch inter-

national nicht das Allheilmittel für eine erfolgreiche Volumenausweitung.30 

 

                                                             
30 Ausserdem wichtig für die Volumenausweitung sind unter anderem folgende Aspekte: klare und einfache regulatorische Rah-
menbedingungen, klare politische Rahmenbedingungen, technisches Potenzial, hoher CO2-Preis oder wenig Überschneidungen 
mit anderen klima- und energiepolitischen Instrumenten. 
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Anhang 2: Tabellen der systematischen Analyse 

A7 Details zu Schritt 1 der systematischen Analyse 
Tabelle 6 zeigt die in Schritt 1 verwendeten Ausschlusskriterien. Trifft ein Ausschlusskriterium 

zu, hat der entsprechende Bereich kein Standardisierungspotential. 

Tabelle 6: Ausschlusskriterien zur Identifizierung von Bereichen ohne Standardisierungspotenzial 

Code Ausschlusskriterium Beschreibung 

A1 

Standardisierung 

schon weitestgehend 

vorhanden 

Die Standardisierung wurde von der Geschäftsstelle bereits umgesetzt (als An-

hang der Vollzugsmitteilung). 

A2 

Ein ähnliches Projekt ist bereits auf der Webseite des BAFUs aufgeschaltet und 

die entsprechende Methodik kann einfach übernommen werden (z.B. Import 

von Biotreibstoffen). 

A3 

Sonstige anerkannte Quellen von genügend guter Qualität sind bereits vorhan-

den, die eine Standardisierung der Geschäftsstelle überflüssig machen (z.B. das 

nationale Treibhausgasinventar, offizielle Statistiken des Bunds, Werte des IPCC, 

CDM-Methoden) 

B1 
Standardisierung 

nicht hilfreich / nötig 

Die Referenz oder die Wirkung ist einfach zu bestimmen oder kann direkt ge-

messen werden (z.B. Durchflussmessung von Methan). 

B2 
Die Referenz oder die Wirkung ist sehr spezifisch für ein einzelnes Projekt (z.B. 

spezieller industrieller Prozess), was eine Standardisierung erschwert. 

C 
Kein Verminderungs-

potenzial 

Es besteht kein weiteres Verminderungspotenzial in der Schweiz, weil das beste-

hende Programm Schweizweit gilt und die wichtigsten für den Bereich relevan-

ten Technologien umfasst (z.B. besteht bereits ein schweizweites Programm zur 

Abwärmenutzung von Abwasserreinigungsanlagen). 

Tabelle INFRAS. Quelle: Eigene Festlegung. 

Tabelle 7 zeigt in den drei linken Spalten pro Bereich eine kurze Beschreibung, zumeist aufge-

teilt in Projekt und Referenz.31 In den beiden rechten Spalten befindet sich die Einschätzungen 

des Autorenteams (unter Berücksichtigung der Experteninterviews), ob ein Ausschlusskriterien 

zutreffend ist. Ist dies der Fall, ist der entsprechende Code aus Tabelle 6 angegeben, sowie eine 

kurze Begründung für die getroffenen Einschätzungen aufgeführt. Bereiche für die kein Aus-

schlusskriterium zutrifft, sind grün hinterlegt. Diese werden im Schritt 2 weitergehend analy-

siert. 

 

 

                                                             
31 Dies ist nötig, da sich diese oft technologisch und hinsichtlich ihres Standardisierungspotentials unterscheiden. Beispielsweise 
ist die Referenz von Wärmeverbünden die dezentrale Wärmeversorgung von Wohn- und Nutzbauten. Der Projektfall ist hinge-
gen der Betrieb einer Grossfeuerung oder einer Kehrichtverbrennungsanlage. Sind die Zellen für Projekt und Referenz hingegen 
verbunden, ist eine Unterscheidung nicht sinnvoll, weil die Projektemissionen nur eine anteilsmässige Reduktion der Referen-
zemissionen sind und somit kein eigenständiges Projektszenario aufweist. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 2.3. 
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Tabelle 7: Ergebnis des systematischen Ausschlusses von Bereichen ohne Standardisierungspotenzial  

Für Erklärung der verwendeten Codierung der Ausschlusskriterien (A1, B1, etc.) siehe Tabelle 6. Für grün mar-

kierte Felder trifft kein Ausschlusskriterium zu. Diese werden im Schritt 2 weitergehend analysiert. 

Bereich nach BAFU-

Klassifizierung 

Projektart Referenzentwicklung Referenzemissionen: 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

Projektemissionen 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

1.1 Nutzung und Ver-

meidung von Ab-

wärme:  

Projekte nutzen die 

Abwärme aus diver-

sen Prozessen und 

speisen diese in ein 

Wärmenetz ein. 

Mehrere Einzelprojekte und 

ein Programm zur Nutzung 

der Abwärme aus Abwas-

serreinigungsanlagen 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F.32  

B1: Projektemissio-

nen sind unproble-

matisch zu berech-

nen und nicht signifi-

kant. 

Projekte zur Nutzung der 

Abwärme aus Kehrrichtver-

brennungsanlagen 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

B2: Projektemissio-

nen sind eher Pro-

jektspezifisch. 

Spezialfälle (Brauerei, Gär-

gülle) 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

B2: Projektemissio-

nen sind projektspe-

zifisch. 

2.1. Effizientere Nut-

zung von Prozess-

wärme beim Endnut-

zer oder Optimie-

rung von Anlagen 

Wärmeversorgung eines In-

dustrieunternehmens 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

B2: Projektemissio-

nen sind projektspe-

zifisch.33.  

2.2. Energieeffizienz-

steigerung in Gebäu-

den: 

Reduktion Wärme-

verbrauch Gebäude 

Gebäudeautomation Hei-

zung: 

- Programm zur Gebäude-

automation,  

- spezieller Thermostat-Typ 

(inklusive GPS, Smartphone 

und Wettervorhersage),  

- Heizungsfernsteuerung Fe-

rienwohnungen. 

Wärmebedarf Ge-

bäude ohne Automa-

tion 

Standardisierung  

näher prüfen: z.B. 

Referenzverbrauch 

von Gebäuden nach 

Nutzungskategorie 

und Baujahr. 

Standardisierung  

näher prüfen: Wir-

kung der Massnah-

men sind meist 

«Standardeinspar-

werte», Wirkung ist 

oft unsicher und be-

nötigen umfangrei-

che Messkampagne.  

Warmwasser:  

- Programm für Duschen. 

Verbrauch Warmwas-

ser beim Duschen 

A2 und C: Referenz 

ist im bestehenden 

Programm beschrie-

ben. Programm ist 

Schweizweit.  

A2: Methode zur 

Wirkungsberechnung 

ist im bestehenden 

Programm beschrie-

ben. 

3.1 Nutzung von Bio-

gas 

Ein Projekt zur Vergärung 

von Abfällen aus einem In-

dustrieprozess. Das Kompo-

gas wird in einem BHKW 

verbrannt. 

Nutzung fossiler 

Energieträger 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

Siehe 6.2 Kompogas. 

                                                             
32 Diese und die folgenden Verweise beziehen sich auf den Anhang F Version 2 «Empfehlungen für Projekte und Programme in 
den Bereichen Komfort- und Prozesswärme». Kurz vor Fertigstellung dieses Berichts wurde eine komplett überarbeitete Version 
3 «Standardmethode für Kompensationsprojekte des Typs „Wärmeverbünde“» erstellt. In dieser ist die Version 2 als Anhang 
enthalten. Das Autorenteam bezieht sich auf die während der Erstellung der Studie aktuelle Version 2. Inhalte der Version 3 
flossen nicht in die Studie ein. 
33 Für eine Reihe von Sektoren wurden in der EU Benchmarks entwickelt (siehe z.B. Abbildung 3). Diese betreffen zumeist emis-
sionsstarke Unternehmen, die im Schweizer Emissionshandelssystem teilnehmen. Eine Übertragung des Ansatzes auf gewisse 
Industrien für die Kompensationsprojekte scheint, verglichen mit den Projektgrössen, aufwändig. 
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Bereich nach BAFU-

Klassifizierung 

Projektart Referenzentwicklung Referenzemissionen: 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

Projektemissionen 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

3.2 Wärmeerzeu-

gung durch Verbren-

nung von Biomasse 

mit und ohne Fern-

wärme 

Grosse Anzahl von beste-

henden Projekten zur Er-

zeugung von Fernwärme 

aus Biomasse. 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

Darauf basierenden 

existiert ein Tool von 

Klik. 

B1: Projektemissio-

nen leicht zu bestim-

men. 

3.3 Nutzung von Um-

weltwärme 

Wärmeverbund, der als 

Energiequelle Tunnelwasser 

(und eine Wärmepumpe) 

verwendet. 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen im Anhang 

F. 

B1: Projektemissio-

nen einfach zu be-

stimmen. 

B2: Sehr projektspe-

zifisch. 

3.4 Solarenergie Bisher kein registriertes 

Projekt. Grund ist wohl die 

mangelnde Wirtschaftlich-

keit auch mit einer Abgel-

tung. 

Dezentrale Versor-

gung von Komfort- 

und Prozesswärme 

A1: Es gibt es bereits 

umfangreiche Infor-

mationen im Anhang 

F. 

B1: Projektemissio-

nen sind einfach zu 

bestimmen und 

wahrscheinlich nicht 

signifikant. 

4.1 Brennstoffwech-

sel für Prozesswärme 

Bisher kein registriertes 

Projekt. Der Ersatz von fos-

silen (Öl-) Heizkesseln durch 

fossile (Gas-) Heizkessel ist 

laut CO2-Verordnung nicht 

als Projektart zulässig. Der 

Ersatz durch Biomasse ist 

teils in Projekten in Katego-

rie 3.2 abgedeckt.  

Dezentrale Versor-

gung Prozesswärme 

A1: Es gibt bereits 

umfangreiche Infor-

mationen zur Refe-

renz im Anhang F. 

B2: Sehr projektspe-

zifisch 

5.1 Effizienzverbes-

serung bei Personen-

transport oder Gü-

terverkehr 

Projekte zur Verlagerung 

von Gütertransport (Güter 

von fossilen Fahrzeugen auf 

Bahn bzw. elektrische Fahr-

zeuge). 

Transport per fossil 

betriebenem LKW 

A1: Es gibt eine Stan-

dardmethode, die 

die Referenz be-

schreibt (Anhang D). 

A1: Die Standardme-

thode (Anhang D) be-

handelt auch den 

Wirkungsnachweis. 

Programm zum Einsatz von 

Hybrid und Elektrobussen 

im ÖV. 

Fossil betriebene 

Busse im ÖV. 

Standardisierte 

Emissionsfaktoren 

prüfen: Referenz im 

bestehenden Pro-

gramm wird mittels 

einer vergleichbaren 

Busflotte gemessen. 

Die Methode des 

Projektes ist aufwän-

dig. 

B1: Projektemissio-

nen können anhand 

des tatsächlichen 

Treibstoffverbrauchs 

bestimmt werden. 

5.2 Einsatz von flüssi-

gen Treibstoffen aus 

erneuerbaren Roh-

stoffen 

Projekte zum Import und 

der inländischen Herstel-

lung von Biodiesel und Bio-

ethanol. 

Verwendung fossile 

Treibstoffe (Diesel 

und Benzin). 

A2: Referenz ist in 

den bestehenden 

Projekten gut be-

schrieben. Es exis-

tiert zudem ein In-

foblatt des BAFUs. 

A2, B1: Auch die Wir-

kung ist in den beste-

henden Projekten 

gut beschrieben und 

einfach zu berech-

nen. 
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Bereich nach BAFU-

Klassifizierung 

Projektart Referenzentwicklung Referenzemissionen: 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

Projektemissionen 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

5.x (neue Kategorie): 

Motorisierter Indivi-

dualverkehr, Effizi-

enz 

Potentielle Projekte: 

Erhöhung Betriebseffizi-

enz34 (z.B. Optimierung Rei-

fendruck, Leichtlauföl). 

Es existiert ein Programm 

zur Optimierung des Reifen-

drucks, dessen Methodik ist 

allerdings noch nicht aufge-

schaltet (Stand 19.12.2016). 

 

Bisherige Nutzung 

des motorisierten In-

dividualverkehrs 

Standardisierter Reduktionskoeffizienten 

prüfen: Wirkung basiert auf geringerem 

spezifischem Verbrauch pro optimiertem 

Auto und dessen Fahrleistung. 

5.y (neue Kategorie): 

Motorisierter Indivi-

dualverkehr, Mo-

dalsplit 

Potentielle Projekte: 

Änderung Modalsplit (z.B. 

weniger Autobenutzung für 

Pendel oder Anreisen zu 

Veranstaltungen) 

Bisherige Nutzung 

des motorisierten In-

dividualverkehrs 

Standardisierter Reduktionskoeffizienten 

prüfen: Wirkung basiert auf Veränderun-

gen des Modalsplits. Dazu gibt es noch 

keine anerkannte Methodik. 

6.1 Methanvermei-

dung: Abfackelung 

bzw. energetische 

Nutzung von Me-

thangas 

Projekte und ein Schweiz-

weites Programm zur Ver-

meidung von Methanemis-

sionen in Deponien. 

Methanemissionen in 

Deponien gemäss ge-

setzlichen Vorgaben 

(diese betreffen nur 

die Sicherheit). 

A1: Referenz wird in 

der Standardme-

thode (Anhang G) be-

schrieben. 

C: Schweizweites 

Programm existiert. 

A1: Anhang G bein-

haltet auch Angaben 

zu den Projektemissi-

onen. 

Schweizweites Programm, 

in dem Methanemissionen 

aus der Nachgärung in Ab-

wasserreinigungsanlagen 

vermieden werden. 

Methanemissionen in 

Abwasserreinigungs-

anlagen gemäss ge-

setzlichen Vorgaben 

B1: Referenz kann di-

rekt gemessen wer-

den. 

B1: Projektemissio-

nen nicht relevant.  

6.2 Methanvermei-

dung aus biogenen 

Abfällen 

Zwei Projektbündel zu land-

wirtschaftlichen Biogasanla-

gen und ein Projekt zu einer 

Kompogasanlage. 

Methanemissionen 

aus Hofdüngerlage-

rung und CO2-Emissi-

onen aus fossil be-

triebenen Heizsyste-

men. 

A1: Referenz wird in 

der Standardme-

thode (Anhang K) be-

schrieben  

A1: Die Standardme-

thode (Anhang K) be-

inhaltet auch einen 

Wirkungsnachweis. 

6.3 Methanvermei-

dung durch Einsatz 

von Futtermittelzu-

satzstoffen in der 

Landwirtschaft 

Kein registriertes Projekt Methanemissionen 

von Rindern. 

A3: Emissionsfakto-

ren des nationalen 

Treibhausgasinven-

tars können verwen-

det werden. 

B2: Wirkungsnach-

weis sehr spezifisch 

pro Futtermittelzu-

satzstoff und Anwen-

dungsgebiet. 

                                                             
34 Effizientere Motoren werden bereits durch die in der CO2-Verordnung geregelten Zielvorgaben des Treibstoffverbrauchs der 
importierten Fahrzeugflotte (Emissionsvorschriften) abgedeckt. 
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Bereich nach BAFU-

Klassifizierung 

Projektart Referenzentwicklung Referenzemissionen: 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

Projektemissionen 

Ausschlusskriterium 

zutreffend? 

7.1 Vermeidung und 

Substitution synthe-

tischer Gase (HFC, 

NF3, PFC oder SF6) 

 

Mehrere Programme im Be-

reich Kältemittel (z.B. vor-

zeitiger Ersatz von HFKW-

Kälteanlagen).35 

Leckage des Refe-

renzkältemittels wäh-

rend des Betriebs. 

A3: Emissionsfakto-

ren sind im nationa-

len Treibhausgasin-

ventar und anderen 

Quellen vorhanden. 

A2: Methoden der 

aufgeschalteten Pro-

gramme können ver-

wendet werden. 

C: Aufgeschaltete 

Programme sind 

Schweizweit.  

Vorzeitiger Ersatz SF6 in 

Druckguss 

Der Ersatz von SF6 ist inzwischen gesetzliche Pflicht. Projektart 

ist daher nicht mehr zusätzlich. 

noch keine Projekte beste-

hend:  

Vermeidung von SF6-Emissi-

onen in Schaltanlagen 

Leckage SF6 während 

des Betriebs. 

B1: Historische Ver-

luste sind anhand 

Unterhaltsdokumen-

tation einfach herzu-

leiten. 

B2: Projektemissio-

nen sind spezifisch 

für individuelles Pro-

jekt zu bestimmen. 

8.1 Vermeidung und 

Substitution von 

Lachgas (N2O) 

Ein Projekt, bei dem Lach-

gasemissionen einer 

Schlammverbrennungsan-

lage thermisch zerstört wer-

den. 

Lachgasemissionen 

einer Schlammver-

brennungsanlage 

B1: Referenzemissio-

nen können gemes-

sen werden. 

B1: Projektemissio-

nen können gemes-

sen werden. 

B2: Projekt sehr spe-

zifisch. 

Ein Programm zur Verringe-

rung von Lachgasemissio-

nen während der Denitrifi-

kation von im Dünger ge-

bundenen Stickstoff.  

Lachgasemissionen 

bei der Verwendung 

von Mineraldüngern 

in der Landwirtschaft  

Standardisierung 

prüfen: Emissions-

faktoren im nationa-

len Treibhausgasin-

ventar und andere 

Quellen vorhanden, 

aber teils in sehr ag-

gregierter Form.  

Standardisierung 

prüfen: Wirkungs-

nachweis unsicher. 

Programmidee 

könnte ausgeweitet 

werden.  

Kategorie 9: Biologi-

sche Sequestrierung 

Diese Kategorie ist gemäss Absprache mit der Auftraggeberin nicht Gegenstand dieses Auf-

trags. 

 

Kategorie 10 (neue 

Kategorie):  

Abfallrecycling 

Potentielles Projekt: 

Emissionen aus der Ver-

brennung von Abfall durch 

Recycling vermeiden. 

Bisheriges Recycling-

system und dessen 

Emissionen. 

Standardisierung 

prüfen: Daten sind 

vorhanden, müssten 

aber aufbereitet wer-

den. 

Standardisierung 

prüfen: Wirkungs-

nachweis komplex. 

Tabelle INFRAS. Quelle: Eigene Recherchen, Experteninterviews. 

                                                             
35 Siehe auch Kapitel 4.4.1. Dort wird eine Branchenlösung für den Einsatz von klimafreundlichen Kältemitteln ausführlich disku-
tiert und als ungeeignet eingestuft. 
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A8 Details zu Schritt 2 der systematischen Analyse 
Tabelle 8 analysiert die in Schritt 1 nicht ausgeschlossen Bereiche in grösserem Detail. In den linken Spalten finden sich nähere Informationen zu den 

Bereichen. In der Mitte bewertet das Autorenteam die Bereiche anhand von sechs Eignungskriterien. Das Potential bezüglich eines Eignungskriteriums 

kann dabei jeweils «Hoch», « Mittel» oder «Gering» sein. Darauf basierend gibt das Autorenteam in der Spalte rechts eine Abschätzung ab, für welche 

Bereiche eine Standardisierung sinnvoll sein kann. Dies sind der motorisierte Individualverkehr und effiziente Gebäude. 



 |55 

INFRAS | 13. Juli 2017 | Anhang 2 

Tabelle 8: Vertiefte Analyse der potenziell für die weitergehende Standardisierung geeigneten Themenbereiche  

Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

1. Referenz 
Raumwär-
mever-
brauch Ge-
bäude 

Energieverbrauch  
▪ pro Energiebezugsflä-

che  
▪ pro GEAK-Klasse  

 
Beispiel: 
Tool zur Bestimmung 
des Wärmeverbrauchs 
für  
▪ Bestimmung der Refe-

renzentwicklung für 
Gebäudeportfolio im 
Projekt/Programm 

oder 
▪ Ex-ante Schätzung 

Wärmebedarf bei 
Fernwärmeprojekten. 

 
Differenzierung nach 

SIA-Gebäudekategorie 
und Erstellungsjahr 
bzw. nach GEAK-Effizi-
enzklasse 

▪ Statistik Wüest + 
Partner AG 

▪ Gebäudeparkmo-
dell TEP (für Prog-
nosen) 

▪ Gebäude und 
Wohnungsregister 
BFS (GWR) 

▪ Dokumente Bun-
desamt für Bauten 
und Logistik 

▪ SIA-Normen 
▪ Analysen der Kan-

tone im Zusam-
menhang mit Mu-
KEn-Aktualisierung 

▪ nationales THG In-
ventar 

▪ Daten von Gasver-
sorgern 

▪ CDM Methoden 
▪ GEAK-Grundlagen-

arbeiten 

Hoch 
Grund:  
Viele Daten-
quellen; siehe 
links. Viele der 
Daten müssten 
für eine Stan-
dardisierung 
aber umfassend 
aufbereitet wer-
den. 

Mittel 
Grund:  
Systematische 
Evaluation ver-
fügbarer Daten 
erhöht Genauig-
keit. 

Mittel 
Grund:  
Grundsätzlich 
hohes Potenzial 
im Gebäudebe-
reich, aber zahl-
reiche andere In-
strumente (und 
gesetzliche Vor-
gaben) vorhan-
den. Neubauten 
haben kein Po-
tenzial wegen 
Referenz 100% 
Erneuerbare 
Energien. 

Gering 
Grund:  
In der Regel 
hohe Investiti-
ons- und Ver-
meidungskos-
ten für Effizi-
enzmassnah-
men an Ge-
bäuden, 
Amortisati-
onsdauer 
meist deutlich 
länger ist als 
Kreditierungs-
periode  
Finanzieller 
Anreiz aus Be-
scheinigungen 
eher gering im 
Vergleich zu 
Brennstoffein-
sparungen. 

Mittel 
Grund: 
Standardi-
sierte Werte 
ersetzen teils 
aufwändige 
projektspezi-
fische Analy-
sen. 

Aufwand einer 
Standardisie-
rung wäre auf-
grund der nöti-
gen Datenauf-
bereitung und 
Modellierung 
beträchtlich. 
Sollte Syner-
gien nutzen mit 
analogen An-
strengungen 
z.B. von Kanto-
nen und 
BAFU/BFE für 
kantonale Ener-
giestatistiken 
im Gebäudebe-
reich. 

Nein 
Grund:  
Nach Einschät-
zung der Auto-
ren ist der Auf-
wand erheblich 
und der prakti-
sche Nutzen für 
den Kompensa-
tionsbereich li-
mitiert. Zu we-
nig gesichert, 
für welche Pro-
jekttypen die 
Standardisie-
rung konkrete 
Anreize bietet 
und wie hoch 
diese sind.   
 

                                                             
36 In diese Einschätzung ist auch eingeflossen, dass der Preis für Bescheinigungen post-2020 wahrscheinlich höher sein wird als derzeit (Jahr 2017). 
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Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

2. Stan-

dardeinspar-

wert pro Ge-

bäudeauto-

mations-Typ  

(z.B. für Hei-

zung/Küh-

lung, Trink-

wasserer-

wärmung)  

Herleitung der Stan-

dardeinsparwerte pro 

Gebäudeautomations-

Massnahmentyp z.B. 

Heizungssteuerung, 

Warmwassersteuerung 

etc.. 

▪ SIA 386.110 (Ge-

bäudeautomati-

onsklasse) 

▪ Grundlagenarbei-

ten für die natio-

nalen und inter-

nationalen Nor-

men zu Gebäude-

automation 

▪ Statistische Erhe-

bungen aus be-

stehenden Me-

thoden und 

Grundlagenstu-

dien 

▪ Messkampagne 

im Feld 

Mittel 

Grund:  

Aus den Nor-

menarbeiten 

liegen z.T. aus-

führliche Infor-

mationen mit 

Fokus Stan-

dardeinspar-

werte pro Ge-

bäudeautomati-

onstyp vor.  

Es stellt sich die 

Frage der Aktu-

alität der dabei 

verwendeten 

Referenzannah-

men. Von Her-

stellern gibt es 

kaum zuverläs-

sige Daten 

Mittel 

Grund: 

Unsicherheit bis-

her hoch; kann 

durch systemati-

sche Analyse für 

ausgewählte 

Massnahmenty-

pen gesenkt wer-

den. Daten von 

unabhängigen 

Dritten dürften 

näher bei tat-

sächlichen Mitt-

telwerten liegen 

als herstelleran-

gaben. 

Mittel  

Grund: 

Grundsätzlich 

hohes Potenzial 

im Gebäudebe-

reich; Programm 

Gebäudeauto-

mation anhand 

SIA 386.110 be-

steht bereits, 

deckt aber nur 

umfassendes 

«Automatisie-

rungspaket» ab, 

keine Einzelmas-

snahmen; Neu-

bauten haben 

kein Potenzial 

wegen Referenz 

100% Erneuer-

bare Energien 

Mittel-gering 

Grund:  

Bereits beste-

hende Pro-

jekte deuten 

darauf hin, 

dass Erlös aus 

Bescheinigun-

gen bei Um-

setzung von 

Einzelmass-

nahmen zur 

Gebäudeauto-

mation eher 

mittel bis ge-

ring ist im 

Verhältnis zur 

Investitions-

höhe. 

Hoch 

Grund: 

Wirkungs-

nachweis pro 

Massnah-

mentyp ist 

vom Gesuch-

steller nur 

mit hohem 

Aufwand 

durchführ-

bar, i.d.R: 

über Mess-

kampagnen.  

Aufwand für 

Standardisie-

rung beträcht-

lich, falls nicht 

auf bereits be-

stehende 

Grundlagen zu-

rückgegriffen 

werden kann. 

Ja  

Grund:  

Die Autoren er-

achten das Po-

tenzial als inte-

ressant. Es fällt 

in einen Priori-

tätsbereich der 

Klimapolitik 

(bestehende 

Gebäude). Eine 

Vielzahl von 

Produkten ist 

im Markt ver-

fügbar oder in 

Entwicklung, 

dieser könnte 

durch Standar-

disierung im 

Rahmen von 

Kompensati-

onsprojekten 

profitieren.  
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Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

3. Standardi-

sierte Emis-

sionsfakto-

ren für Fahr-

zeugflotten 

des motori-

sierten Indi-

vidualver-

kehrs und 

des öffentli-

chen Ver-

kehrs 

▪ Emissionsfaktoren pro 

Fahrzeug-km 

▪ Emissionsfaktoren pro 

Personen-km 

▪ Emissionsfaktoren pro 

Tonnen-km 

 

Beispiel: 

Tabelle mit Standardi-

sierung von Emissi-

onsfaktoren aller 

Fahrzeugtypen und 

Verkehrssituationen. 

Faktoren können für 

Quantifizierung von 

Referenz- und Pro-

jektemissionen einge-

setzt werden. 

Generell: 

▪ Ecoinvent,  

▪ BFS (Güter- und 

Personenver-

kehrsstatistiken) 

▪ Mobitool (Update 

in Bearbeitung),  

▪ BAFU Nonroad-

Datenbank 

▪ IPCC 2006 Guide-

lines 

▪ CDM Methodolo-

gien  

  

Strasse:  

▪ HBEFA (ist z.B. 

auch Grundlage 

Direktemissionen 

in Mobitool)  

▪ ASTRA, Logistik-

unternehmen 

 

Schiene: 

▪ SBB, BLS, … 

Hoch 

Grund:  

Viele Daten-

quellen; siehe 

links. Viele der 

Daten müssten 

für eine Stan-

dardisierung 

aber für den 

spezifischen An-

wendungsbe-

reich aufberei-

tet werden. 

Mittel 

Grund:  

Unsicherheit auf 

aggregierter 

Ebene kann 

durch systemati-

sche Analyse und 

statistische Ver-

fahren gesenkt 

werden. 

Mittel 

Grund:  

Grundsätzlich 

sehr hohes Po-

tenzial im Ver-

kehrsbereich, 

aber finanzieller 

Anreiz gering. 

Viele Massnah-

men sind rein fi-

nanziell gesehen 

nicht zusätzlich. 

Es gibt bereits 

das Instrument 

Emissionsvor-

schriften, wel-

ches die meisten 

Effizienzmass-

nahmen schon 

abdeckt.  

Gering 

Beispiel: 

Pendler 6000 

km / a und 

Verbrauch 

10 l / 100 km 

würde bei ei-

nem Preis von 

100 CHF / t 

CO2 pro Jahr 

138 CHF er-

halten, wenn 

er CO2 neutral 

pendelt. Für 

Einzelperson 

unattraktiv, 

für Flottenbe-

treiber erge-

ben sich Ska-

leneffekte, ef-

fiziente Fahr-

zeuge aber 

mit hohen In-

vestitionen 

verbunden. 

Mittel 

Grund:  

Individuelle 

Bestimmung 

ist aufwän-

dig. 

Sektor ist poli-

tisch komplex. 

Steuerung über 

finanzielle An-

reize aus Be-

scheinigungen 

alleine ist oft 

kaum möglich 

Viele Massnah-

men mit tiefen 

Kosten liegen 

im Bereich In-

formation und 

Training, wel-

che von Kom-

pensationspro-

jekten ausge-

schlossen sind.  

Ja 

Grund:  

Verkehr ist Pri-

oritätsbereich 

der Klimapolitik 

und des Kom-

pensationsin-

struments. Es 

bestehen um-

fangreiche In-

formationen zu 

Emissionsfakto-

ren für spezifi-

sche Verkehrs-

situationen. 

Was fehlt sind 

spezifisch ange-

passte Durch-

schnittswerte 

für typische 

Massnahmen-

typen, welche 

in Mobitool 

und HBEFA so 

nicht vorliegen 
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Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

4. Stan-

dardeinspar-

werte 

(«Deemed 

savings») für 

Massnah-

men zur Re-

duktion Mo-

torisierter 

Individual-

verkehr: Än-

derung Mo-

dalsplit und 

Reduktion 

Fahrleistung 

▪ Standardeinsparwert 

pro Massnahme 

Beispiel:  

▪ Änderung Pendelge-

wohnheiten 

▪ Andere Arbeitsformen 

▪ Akzeptanz Velo in Fir-

men erhöhen (Umklei-

den einrichten, Aus-

rüstung zur Verfügung 

stellen, etc.) 

 

▪ Auswertungen  

Pilotprojekte 

▪ Modellrechnun-

gen 

Gering 

Grund:  

Es bestehen we-

nig belastbare 

Studien oder 

vergleichbare 

internationale 

Projekte.  

Mittel 

Grund:  

Unsicherheit des 

Wirkungsnach-

weises intrinsisch 

hoch. Standardi-

sierung kann aber 

die Unsicher-

heitsquellen auf-

zeigen und auf ei-

ner aggregierten 

Ebene geeignet 

berücksichtigen 

(z.B. durch statis-

tische Verfahren)   

Mittel 

Grund:  

Siehe 3. 

Viele Massnah-

men zur Ver-

kehrsreduktion 

eignen sich nicht 

für Kompensati-

onsprojekte (z.B. 

da sie auf Verbo-

ten oder Vorga-

ben beruhen) 

 

Gering 

Grund:  

Siehe 3. 

Hoch 

Grund:  

Bestimmung 

der Wirkung 

aufwändig, 

da Unsicher-

heit sehr 

hoch. 

Projekte wer-

den aufgrund 

der geringen fi-

nanziellen An-

reize meist nur 

dann entwi-

ckelt, falls auch 

andere Vorteile 

für den Projekt-

eigner eine 

Rolle spielen. 

Ja 

Grund:  

Generell lässt 

sich die Wir-

kung einer 

Massnahme im 

Bereich Mo-

dalsplit und Re-

duktion Fahr-

leistung nur mit 

sehr grossen 

Unsicherheiten 

abschätzen. 

Für eher kleine 

Massnahmen 

kann unter Um-

ständen eine 

Vereinfachung 

angestrebt 

werden. 
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Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

5. N2O-Emis-

sionen Mi-

neraldünger 

Prozentuale Emissions-

verminderung pro Dün-

gertyp (z.B. Denitrifika-

tionshemmer) 

▪ IPCC 2006 Guide-

lines, THG-Inven-

tar 

▪ Agroscope, wiss. 

Literatur 

▪ Bauernverband, 

Kantonale Land-

wirtschaftsämter 

Gering 

Grund:  

Daten müssen 

pro Düngertyp 

erhoben wer-

den. Messkam-

pagnen sind 

aufwändig.  

Gering 

Grund:  

Unsicherheit 

bleibt hoch, da 

wenige Daten 

verfügbar sind 

und die Wirkung 

von einer grossen 

Anzahl exogener 

Parameter ab-

hängig ist. Wir-

kung kaum stan-

dardisierbar. 

Mittel 

Grund:  

Potentiell käm-

men alle verwen-

deten Mineral-

dünger in Frage. 

Bestehendes 

Programm deckt 

nur einen kleinen 

Teil ab.  

Unklar 

Grund:  

Betriebswirt-

schaftlichen 

Daten von 

Düngermittel-

herstellern 

konnten im 

Rahmen des 

Projekts nicht 

näher analy-

siert werden. 

Hoch 

Grund:  

Spezifischer 

Wirkungs-

nachweis 

sehr aufwän-

dig 

Schnittstellen 

mit Klimastra-

tegie BLW un-

klar 

Nein 

Grund:  

Wirkung kaum 

standardisier-

bar. Schnitt-

stelle zur Kli-

mastrategie 

BLW komplex. 
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Informationen Eignungskriterien Fazit  

Thema Standardisierbare  

Grössen 

Verfügbare  

Datenquellen 

1. Datenverfüg-

barkeit und  

-qualität 

2. Reduktion  

Unsicherheit 

Wirkungsnach-

weis 

3. Weiteres  

Verminderungs-

potenzial 

4. Finanzieller 

Anreiz durch 

Bescheinigun-

gen36 

5. Verringe-

rung der 

Transakti-

onskosten 

6. Weitere  

spezifische 

Punkte 

Weitergehende 

Bearbeitung 

sinnvoll? 

6. Emissions-

vermeidung 

durch Abfall-

recycling z.B. 

von Kunst-

stoffen 

Emissionsverminderung 

pro Tonne recyceltes 

Material, inklusive Ein-

fluss auf KVA und evtl. 

Einbezug Prozesse der 

Kunststoffproduktion 

▪ Branchenver-

bände Recycling 

▪ Recyclingunter-

nehmen 

▪ VBSA 

Hoch 

Grund:  

Daten zu Recyc-

lingquoten, 

Energieflüsse, 

etc. sind vor-

handen 

Mittel 

Grund:  

Wirkung ist indi-

rekt (weniger 

Verbrennung von 

Kunstoffen in 

KVAs) und kom-

plex. Aber eine 

Reihe von Fragen 

zur Methodik und 

zum Leakage 

könnten im Rah-

men einer Stan-

dardisierung auf 

aggregierter 

Ebene geklärt 

werden. 

Gering 

Grund:  

Bestehendes Ab-

fallsystem ist 

schon sehr effi-

zient. Kaum Ver-

besserungspo-

tenzial. 

Viele bestehen-

den Instrumente 

(ZV VBSA, Ent-

sorgungsauftrag 

Gemeinden, etc.) 

Unklar 

Grund:  

Betriebswirt-

schaftlichen 

Daten von Ab-

fallentsor-

gungsunter-

nehmen und 

KVAs konnten 

im Rahmen 

des Projekts 

nicht näher 

analysiert 

werden. 

Mittel 

Grund:  

Wirkungs-

nachweis 

aufwändig, 

es bestehen 

derzeit viele 

offene Fra-

gen. Diese 

könnten im 

Rahmen ei-

ner Standar-

disierung ge-

klärt werden. 

Wirkungsauf-

teilung zu be-

stehenden In-

strumenten (ZV 

VBSA, Entsor-

gungsauftrag 

Gemeinden, 

etc.) muss defi-

niert werden. 

Nein 

Grund: 

Kaum Potenzial 

aufgrund Effizi-

enz des beste-

henden Abfall-

systems. Kom-

plexe Schnitt-

stellen mit 

zahlreichen be-

stehende In-

strumente in 

diesem Sektor. 

Tabelle INFRAS. Quelle Eigene Recherchen, Experteninterviews.
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